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Kurzbeschreibung: E-Government weiterdenken  

Strategie und Erprobung für das zukünftige Verwaltungshandeln in der Umweltpolitik 

  

Dieser Abschlussbericht stellt die wesentlichen theoretischen sowie praktischen Erkenntnisse 
des Forschungs-, Strategie- und Transformationsvorhabens „E-Government weiterdenken“ vor. 
Das Vorhaben wurde 2021 mit dem Ziel initiiert, die Umweltverwaltung in einem Kontext 
zunehmender gesellschaftlicher, politischer und ökologischer Herausforderungen experimentell 
weiterzuentwickeln. Im Fokus des Abschlussberichts stehen zwei im Rahmen des Vorhabens 
entwickelte, erprobte und reflektierte Organisationsinstrumente – das Gov-Lab zur Entwicklung 
und Erprobung neuer Verwaltungsansätze sowie das digitale Reifegradmodell zur nachhaltigen 
Digitalisierung des Umweltbundesamts. Der Bericht umfasst darüber hinaus unter anderem eine 
eingehende Betrachtung der Motivation für eine experimentelle Umweltverwaltung und deren 
theoretische Verortung, eine Auseinandersetzung mit dem Themenfeld des institutionellen 
Lernens sowie eine Identifikation von zukünftigen Forschungsbedarfen. 

 

Abstract: Re-Thinking E-Government – Strategy and Experimental Exploration for Future 
Environmental Administration Action 

This final report presents the key theoretical and practical findings of the research, strategy and 
transformation project "E-Government weiterdenken" (in English: Re-Thinking E-Government). 
The project was initiated in 2021 with the aim of experimentally advancing environmental 
administration in the context of increasing societal, political, and ecological challenges. This 
report primarily focuses on two organizational instruments that were researched, developed, 
tested and evaluated as part of the project – a Gov-Lab for the development and testing of new 
administrative approaches as well as a Digital Maturity Model for the sustainable digitalization 
of the Federal Environment Agency. Furthermore, this report also includes an in-depth look at 
the principal motivators for an experimental environmental administration and its theoretical 
foundation, an in-depth review of the idea of institutional learning and – last but not least – an 
identification of future research areas. 
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konkretisiert werden. Anhand einer fundierten Reflexion sollten bei der Erprobung gewonnene 

Erkenntnisse auf organisatorischer Ebene in die Weiterentwicklung des Laborkonzepts 

einfließen.  

Arbeitspaket 4: Konzeption, Entwicklung und Erprobung eines digitalen Reifegradmodells 

Zweiter zentraler Bestandteil des Vorhabens stellten die Entwicklung, Erprobung und Reflexion 

eines Reifegradmodells zur nachhaltigen Digitalisierung des Umweltbundesamts auf der 

Grundlage von mindestens zwei wissenschaftlich fundierten Reifegradmodellen dar. Basierend 

auf diesen Erkenntnissen sollte dann unter enger Zusammenarbeit von Fachexpert*innen der 

Organisation ein eigenes Modell entwickelt werden. Die Ergebnisse dieser Konzeptionsphase 

sollten zudem erneut in einem entsprechenden Konzeptpapier münden. 

Arbeitspaket 5: Verzahnung des Reifegradmodells mit agiler Strategieentwicklung  

Nach Abschluss der theoretischen Entwicklung sollte auch das Reifegradmodell praktisch 

erprobt werden. Ähnlich wie beim Gov-Lab sollten hierbei entstehende Erkenntnisse direkt in 

diesen Abschlussbericht einfließen. Um insbesondere den Nutzen des Instruments im Rahmen 

von Strategieentwicklungsprozessen zu prüfen, sollte ein referatsübergreifender Workshop mit 

einem entsprechenden Anwendungsfall erfolgen.  

Die wesentlichen Meilensteine des Projekts werden nachgehend in Abbildung 1 illustriert.  

Abbildung 1: Überblick über das Forschungsvorhaben „E-Government weiterdenken“ 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt  

1.2 Aufbau des Abschlussberichts 

Der Abschlussbericht beginnt in Kapitel 2 „Motivation für eine experimentelle 

Umweltverwaltung“ zunächst mit einer eingehenden Betrachtung sich verändernder 

Rahmenbedingungen und ordnet die doppelte und die sozial-ökologische Transformation ein. 

In Kapitel 3 „Theoretische Verortung einer experimentellen Umweltverwaltung“ folgt eine 

Betrachtung des Nutzens von Experimentierklauseln und des kontrollierten Regelbruchs als 

eine Bewältigungsstrategie sich verändernder Bedingungen und Bedingtheiten des 

Verwaltungshandelns. 

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Verortung beschreibt das Kapitel 4 

„Forschungsdesign im experimentellen Handlungsmodus“ das Vorgehen des Gesamtvorhabens 
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2 Motivation für eine experimentelle Umweltverwaltung  

In Kürze 

In diesem Kapitel wird aus der Beschreibung der Gegenwart und den daraus resultierenden 

komplexen Herausforderungen die Dringlichkeit einer experimentellen Umweltverwaltung 

abgeleitet. 

► Ausgehend von der Polykrise unserer Gegenwart wird der Transformationsbedarf staatlicher 

Institutionen im Allgemeinen und der Umweltverwaltung im Besonderen hergeleitet. Eine 

kurze Einführung in die VUKA-Welt dient der theoretischen Einordnung dieser Komplexitäten. 

► Anschließend werden die doppelte sowie die sozial-ökologische Transformation als 

Richtungsweiser für eine transformative Umweltverwaltung vorgestellt und erläutert. 

► Das Kapitel schließt mit dem Cynefin-Framework als Antwort auf die Komplexität einer VUKA-

Welt. 

2.1 Verwaltung in Zeiten der Polykrise 

Unsere Gesellschaft und die staatlichen Institutionen, die diese mitgestalten und strukturieren, 

sind zunehmend mit der Bewältigung komplexer Krisen konfrontiert. Dabei ist zu beobachten, 

dass Krisen oder krisenhafte Phänomene nicht mehr nur aufeinander folgen, sondern sich 

mitunter wechselseitig beeinflussen, bedingen und verstärken (Tooze, 2022). „Alles hängt mit 

allem zusammen, schon weil sich (fast) alle in Echtzeit über (fast) alles informieren und darauf 

reagieren können“ (Häckermann und Ettrich, 2023, S. 351). Die Welt scheint gefangen in einem 

gefährlichen „Übermaß an Komplexität“ (ebd.) im Feld vertrackter Probleme (wicked 

problems)1, in einer sogenannten Polykrise2 (siehe A.1 Glossar), für die es an Lösungsansätzen 

und Visionen mangelt.  

Das politische Spannungsfeld komplexer Herausforderungen reicht von Migrations- und 

Wirtschaftskrisen über Kriege und Pandemien bis zu Fake News und Demokratiemüdigkeit – sei 

es durch wachsende soziale Spaltungen, disruptive Technologien oder die Auswirkungen des 

demografischen Wandels. Hinzu kommen gravierende Umweltprobleme wie Naturkatastrophen, 

Artensterben, Ressourcenknappheit und die fortschreitende Klimakrise mit sich verschärfenden 

Umverteilungsproblemen als eine Art chronische Universalkrise (UNDP Bureau for 

Development 2011). 

2.1.1 Vertrauensverlust in staatliche Institutionen 

Die Vielzahl der Herausforderungen kann mitunter zu einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber 

der Komplexität führen. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene wandeln unter dem 

 

1 Der Designtheoretiker Horst Rittel prägte Mitte der 1960er-Jahre den Begriff der „wicked problems“ zusammen mit Melvin Webber 
(Rittel, 1982; Rittel und Webber, 1973); auch wenn die Urheberschaft anekdotisch nicht in Gänze eindeutig ist (Skaburskis, 2008). 
„Wicked problems“ sind selbst in unzählige weitere Problemlagen verstrickt, die teilweise durch unterschiedliche Perspektiven und 
damit verbundene Interessen bedingt sind. Zum besseren Verständnis der charakteristischen Unbestimmtheit ist in Anhang A.6.1 ein 
Ökosystem von „wicked problems“ visualisiert (Sarkar & Kotler, 2019). Levin et al. (2012) führen zudem den Begriff der „super 
wicked problems“ ein. Diese Probleme zeichnen sich beispielsweise dadurch aus, dass die Zeit zur Lösung des Problems abläuft oder 
dass diejenigen, die das Problem lösen wollen, auch die Verursacher*innen des Problems sind. Die Klimakrise kann beispielsweise 
als ein solches Phänomen beschrieben werden. 
2 Den Terminus der „Polykrise“ übernimmt Tooze (2022) von dem französischen Philosophen und Komplexitätstheoretiker Edgar 
Morin und dessen Ko-Autorin Anne-Brigitte Kern (Morin, 1999).  
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umweltpolitischen Dringlichkeiten gefragt. Hier beginnt auch ein Modus, in welchem vielfältige 

Akteure und Zielgruppen mit ihren Bedarfen und Perspektiven integriert werden müssen, um 

dem drohenden Relevanz- und Legitimationsverlust entgegenzusteuern und ein vielschichtiges 

kooperatives Bewusstsein und Meinungsbild in die komplexen Transformationsprozesse 

hineinzutragen. Dem Staat muss es in diesem Zusammenhang gelingen, angesichts der enormen 

gesellschaftlichen Herausforderungen die erforderliche staatliche Leistungsfähigkeit zu 

beweisen (Initiative D21, 2022). Gleichzeitig drohen hoheitliche Regulierungsaufgaben an 

Grenzen zu stoßen, da sich die regulatorische Kompetenz im Zuge der digitalen Transformation 

zunehmend vom Nationalstaat auf supranationale und private Akteure verlagert.  

Damit rückt simultan auch das Hinterfragen des eigenen Bürokratiemodells für eine adaptive 

und zukunftsfähige Verwaltung in den Fokus. Konventionelle Verwaltungskonzepte und -logiken 

stoßen an die eigenen Grenzen. Insbesondere in einer international agierenden Umweltbehörde 

wie dem UBA mit Arbeitsfeldern in der Forschung, Politikberatung und -umsetzung, im Vollzug 

von Umwelt- und Verbraucherschutzgesetzen sowie im Dialog mit der Öffentlichkeit werden 

neue Bürokratiemodelle und -logiken zu einem zentralen Betrachtungspunkt nachhaltiger 

Selbst-Transformation im Zuge der Digitalisierung: Das UBA wird wie alle staatlichen und 

nichtstaatlichen Institutionen durch einen tiefgreifenden Wandel berührt und herausgefordert, 

der mehr benötigt als einen neuen „Modus Operandi“.  

Es wird – strukturell, kulturell, personell – jedoch ein Wandel sein, der konsequenter denn je in 

den vielfältigen Modernisierungsbestrebungen mit Fragen der sozial-ökologischen 

Nachhaltigkeit vereinbart werden muss. Diese Veränderung gilt es aktiv zu gestalten und die 

Organisation der Umweltverwaltung mitsamt den Menschen und Prozessen weiterzudenken. 

Aus diesem Grunde basiert dieses Forschungsvorhaben „E-Government weiterdenken“ zunächst 

auf der Ausgangsbasis einer Umweltbehörde auf ihrem Weg in diesen Veränderungsprozess, soll 

jedoch darüber hinaus adaptionsfähige Erkenntnisse und Verwertungsmöglichkeiten für alle 

staatlichen Institutionen liefern, die ihre digitale Transformation eng am 

Nachhaltigkeitsimperativ ausrichten sollten. 

2.3 Lernen erlernen — die experimentelle Umweltverwaltung 

Wie beschrieben steht die Umweltverwaltung vor komplexen Herausforderungen. Diese 

komplexen Herausforderungen in VUKA-Zusammenhängen zeichnen sich durch eine Vielzahl an 

unbekannten Variablen aus, bei denen die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge im Sinne von 

vertrackten Problemen (wicked problems) meist nicht klar und viele Lösungswege möglich sind. 

Das Cynefin-Framework kann im Kontext von Polykrise und Transformationsdruck und -wille 

als ein Anker in der VUKA-Welt verstanden werden.  

Mithilfe des Cynefin-Frameworks5 werden je nach Problemlage bestimmte Verhaltenslogiken 

und Handlungsstrategien an die Hand gegeben. Es bietet insbesondere Führungskräften die 

Möglichkeit, Problemlagen, mit denen sie konfrontiert sind, in fünf Bereiche bzw. Habitate 

einzuordnen: „einfach“, „kompliziert“, „komplex“, „chaotisch“ sowie „gestört“. Die Verortung soll 

dabei helfen, nicht nur adäquate Entscheidungen zu treffen, sondern auch den eigenen 

gewohnten Führungsstil zu hinterfragen und kontextgerecht zu handeln. Stellt sich der Kontext 

der Problemstellung als „einfach“ oder „kompliziert“ dar, wird eine gewisse Ordnung 

angenommen, in der Ursache-Wirkungs-Beziehungen eindeutig erkennbar sind. Bei 

ungeordneten „komplexen“ oder „chaotischen“ Kontexten ist die Ursache-Wirkungs-Beziehung 

entweder erst in der Retrospektive erkennbar oder unmöglich eindeutig zu identifizieren. Der 

 

5 Cynefin (phonetisch kə'nɛvɪn) ist walisisch und bedeutet so viel wie Habitat oder Lebensraum.  
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„gestörte“ Bereich beschreibt abschließend den Zustand des Nicht-Wissens darüber, in welches 

der anderen Habitate die erlebte Problemlage einzuordnen ist (Snowden und Boone, 2007).  

Jedes Habitat erfordert entsprechende Handlungsstrategien und offeriert einen 

Ordnungsrahmen (siehe Abbildung 2). So erfordert beispielsweise das chaotische Habitat an 

erster Stelle ein schnelles Agieren. Die fehlende Umsetzung geeigneter Handlungsstrategien in 

spezifischen Habitaten bzw. das Nicht-Wissen darüber, in welchem Habitat die eigene 

gegenwärtige Problemlage einzuordnen ist, verleitet dazu, aufgrund von Überforderung in 

vertraute Verhaltensmuster zurückzufallen und dementsprechend falsche Handlungsmuster 

anzuwenden. Dies kann aber auch ein „Kippen“ über die Klippen der Habitate in andere Habitate 

nach sich ziehen. Wenn beispielsweise eine Organisation auf Warnzeichen für eine 

aufkommende Krise mit Standardprozessen reagiert, kann dies zu einem plötzlichen und 

unvorhersehbaren Chaos durch Kontrollverlust führen. 

So stoßen komplexe bzw. chaotische Umfeldbedingungen in Funktionalorganisationen mit 

ausgeprägten Hierarchien und festem Regelwerk wie etwa die öffentliche Verwaltung an 

Grenzen. In einem derartigen Umfeld werden agile, selbstorganisierte Teams mit dezentralen 

Entscheidungswegen und einer iterativen Arbeitsweise benötigt, um radikale bzw. disruptive 

Innovationen zu treiben. Innovationen können sich dabei auf Produkte, Prozesse, Geschäfts- 

oder Gesellschaftsmodelle beziehen; sind diese wie beschrieben radikaler bzw. disruptiver 

Natur können sie diese ablösen oder verdrängen. Im Vergleich dazu sind inkrementelle 

Innovationen auch mit bereits beschriebenen Funktionalorganisationen in einem einfachen bzw. 

komplizierten Umfeld möglich. 

Transformation im Sinne einer nachhaltigen Selbst-Transformation von Umweltverwaltung 

impliziert insbesondere im Umfeld komplexer oder chaotischer VUKA-Bedingungen das 

Entstehen einer offenen und lernenden Kultur sowie einer partizipativen und kollaborativen 

Arbeitsweise. Im Sinne der veränderten Anforderungen und des Nachhaltigkeitsimperativs der 

doppelten Transformation muss das Paradigma für die Umweltverwaltung also lauten, eine 

zukunftsoffene, flexible Verwaltungskultur in einem hoch dynamischen politischen und 

gesellschaftlichen Umfeld mit entsprechenden modernen Organisations- und 

Nachhaltigkeitsprinzipien zu prototypisieren, zu erproben und anschließend zu implementieren.  

Abbildung 2: Cynefin-Modell 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Herwanger (o. J.); Snowden und Boone (2007)  
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3 Theoretische Verortung einer experimentellen 
Umweltverwaltung  

In Kürze 

In diesem Kapitel werden im Kontext volatiler und komplexer Umfeldbedingungen Ansätze 

diskutiert, die die Notwendigkeit flexibler und anpassungsfähiger Organisationsstrukturen 

betonen. 

► Zunächst wird das Konzept der „brauchbaren Illegalität“ kurz skizziert, welches beschreibt, 

dass Organisationen, um effizient und anpassungsfähig zu bleiben, gelegentlich bewusst von 

Regeln abweichen müssen. Diese Regelabweichungen, die formalen Vorschriften 

widersprechen, sind funktional notwendig, da starre Regelwerke den komplexen und 

dynamischen Anforderungen moderner Verwaltungsprozesse oft nicht gerecht werden.  

► Reallabore und Experimentierklauseln werden als Beispiele genannt, die bewusst von 

bestehenden Vorschriften abweichen, um innovative Lösungsansätze zu erproben. 

► Anschließend wird der Ansatz der organisationalen Ambidextrie hervorgehoben, der eine 

Balance zwischen Exploitation und Exploration und eine theoretische Verortung einer 

experimentellen Umweltverwaltung ermöglicht. 

Für eine nachhaltig transformierte Verwaltungsorganisation gilt es, mit entsprechenden 

Organisationsdesigns und Transformationsdomänen zu experimentieren. Das 

Forschungsvorhaben legt den Schwerpunkt zunächst auf eine Binnenmodernisierung. Dabei ist 

zu konstatieren, dass insbesondere die in staatlichen Institutionen anzutreffenden Strukturen 

mit einem großen Beharrungsvermögen ausgestattet sind (Knorre, 2020). Der Seiltanz zwischen 

tradierten Verwaltungsprinzipien und adaptiven Handlungsprinzipien scheint paradox. Doch 

gibt es im Rahmen der Managementlehre bereits erprobte Organisationsdesigns wie etwa das 

der organisationalen Ambidextrie, welches für das Forschungsvorhaben handlungsleitend ist 

und in diesem Kapitel eine theoretische Einordnung findet (siehe 3.2 Vom Nutzen, beidhändig 

agieren zu können: Ambidextrie).  

Neben der organisationalen Ambidextrie wird im nächsten Abschnitt erläutert, dass vollständige 

Regeltreue im Sinne des Dienstes nach Vorschrift keine perfekte Ordnungsgarantie ist. Das 

Verweigern sämtlicher Regelabweichung bedroht im Gegenteil eher die soziale Ordnung (Kühl, 

2020). Ein Abweichen von eingeübten Handlungsstrategien im Sinne des Experimentierens 

sowie im Sinne des Cynefin-Frameworks kann hier bei der Bewältigung der Komplexität einer 

VUKA-Welt helfen. 

3.1 Vom Nutzen der Regelabweichung: Kontrollierter Regelbruch 

Der Begriff der „brauchbaren Illegalität“ bezeichnet in der Organisationstheorie 

Regelabweichungen, die funktional für das Überleben und die Effizienz einer Organisation sind, 

auch wenn sie formal gegen Regeln oder Vorschriften verstoßen. Solche Abweichungen 

betreffen sowohl staatliche Gesetze als auch die internen Regeln einer Organisation. Sie sind 

häufig unvermeidbar, da starre Regelwerke oft zu unflexibel sind, um die Komplexität aller 

Situationen zu bewältigen. Deshalb entstehen in Organisationen informelle Kulturen, die gezielte 

und kontrollierte Regelverletzungen dulden, um bestimmte Arbeitsabläufe zu optimieren, 

ohne die formale Ordnung der Organisation grundlegend zu gefährden (Kühl, 2020, S. 11 ff.). 
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Ein Beispiel aus dem Verwaltungskontext ist das bewusste Überschreiten von Dienstwegen, 

wenn Mitarbeitende informelle Wege nutzen, um Prozesse zu beschleunigen. Offiziell 

vorgegebene Prozesse bürokratischer Verfahren können so komplex und streng sein, dass sie in 

der Praxis die Effizienz gefährden. Das kontrollierte Brechen dieser Regeln, etwa durch 

vorzeitige Entscheidungen oder informelle Absprachen, kann dazu beitragen, das System 

handlungsfähig zu halten, und verhindern, dass es durch bürokratische Hürden gelähmt wird 

(ebd., S. 35 ff.). 

Die Tendenz, Regelabweichungen reflexhaft abzulehnen, ist in vielen Organisationen tief 

verwurzelt, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung, die traditionell durch 

Regelkonformität und strukturelle Stabilität geprägt ist. Diese Abwehrhaltung mag auf den 

ersten Blick verständlich erscheinen, da formale Regeln oft als Garant für Ordnung, 

Vorhersehbarkeit und Rechtsstaatlichkeit gelten. Doch bei näherer Betrachtung eines von 

absoluter Regeltreue geprägten Verwaltungshandelns wird deutlich, dass ebendiese Starrheit 

und die damit verbundene Risikoscheu dazu führen, dass Organisationen in ihrer 

Anpassungsfähigkeit erheblich eingeschränkt werden können. Paradoxerweise entstehen in 

diesem Umfeld nicht weniger, sondern absehbar mehr Regelbrüche, wenn die formale Ordnung 

den komplexen und dynamischen Anforderungen moderner Verwaltungsprozesse in einer 

VUKA-Welt nicht gerecht werden kann.  

3.1.1 Experimentierklauseln: Der kontrollierte Regelbruch für Verwaltungsinnovationen 

Ein anschauliches Beispiel für solche gezielten Regelabweichungen findet sich in den 

sogenannten Experimentierklauseln von Reallaboren, die zunehmend auch im öffentlichen 

Sektor etabliert werden. Diese rechtstechnischen Instrumente erlauben es öffentlichen 

Verwaltungen, bewusst von geltenden gesetzlichen Vorgaben abzuweichen, um neue 

Lösungsansätze zu erproben und so den Raum für Innovationen zu schaffen.  

Bei Reallaboren  handelt es sich zunächst um Testräume, in denen Legist*innen und 

Praktiker*innen mit Betroffenen und der Wissenschaft transdisziplinär zusammenarbeiten und 

die Wirkweise neuer Gesetze, ihre Wechselwirkungen mit anderen Regelungen und ihre 

Praxistauglichkeit in einem experimentellen Rahmen nicht nur konzipieren, sondern diese auch 

erproben (Nationaler Normenkontrollrat, 2021b).  

Innerhalb dieser Reallabore können geplante Gesetzesänderungen bzw. gesetzliche Neuerungen 

oder Innovationen auf Verwaltungsebene mithilfe von empirischen Methoden entwickelt und 

erprobt werden (Geibler und Stelzer, 2020). Dabei wird ersichtlich, wie Lösungsansätze 

innerhalb des gegebenen rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmens wirken und wo Risiken 

und Verbesserungsbedarfe bestehen. Da manche Aspekte des Experimentierens nicht mit 

bestehenden gesetzlichen Regelungen kompatibel sind (ebd.), lassen Experimentierklauseln 

als ein rechtstechnisches Instrument ein Abweichen vom allgemein gesetzlichen Rahmen zu. Sie 

ermöglichen es, neue Wege zu beschreiten, deren Erfolg noch nicht vollständig abzusehen ist, 

und über Gesetze und deren Wirkung regulatorisch zu lernen. So kann in Reallaboren für eine 

Transformation notwendiges, robustes Wissen generiert werden (Wedell et al., 2018).  

Durch die Einbindung unterschiedlicher Akteursgruppen und insbesondere einer Kooperation 

zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft innerhalb eines Reallabors können zudem das 
 

6 „Reallabor“ ist eine Wortschöpfung aus den Begriffen „Realität“ sowie „Labor“ und beschreibt im wortwörtlichen Sinne ein 
wissenschaftliches Unterfangen in einem realweltlichen Setting (Parodi und Steglich, 2021). Der Terminus ist im wissenschaftlichen 
Diskurs noch relativ jung und dementsprechend ist die Begriffsbestimmung noch nicht konsensuell. Das Forschungsvorhaben 
orientiert sich an dem im theoretisch-konzeptionellen sowie praktischen Diskurs vorherrschenden Verständnis des Reallabors als 
„eine transdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, die dazu dient, in einem räumlich abgegrenzten gesellschaftlichen 
Kontext Nachhaltigkeitsexperimente durchzuführen, Transformationsprozesse anzustoßen und wissenschaftliche wie 
gesellschaftliche Lernprozesse zu verstetigen“(Parodi et al., 2016, S. 16).  
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Der Digitalcheck stellt somit ein strukturiertes Instrument dar, das der Verwaltung erlaubt, 

proaktiv potenzielle Hindernisse zu erkennen und eine pragmatische Anpassung der 

gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen – eine Art „kontrollierter“ Regelbruch. 

Organisationen, die nicht in der Lage sind, flexibel auf wechselnde Umfeldbedingungen zu 

reagieren, werden schnell an der Starrheit ihrer eigenen Strukturen scheitern. Ebenso ist eine 

gewisse „Regeltreue“ erforderlich, um den Zusammenhalt und die Legitimität der Organisation 

zu gewährleisten. Das Beherrschen des Wechsels zwischen Regelkonformität und Regelbruch ist 

daher eine Schlüsselkompetenz erfolgreicher Organisationsmitglieder. Es erfordert nicht nur 

Wissen über die formalen Strukturen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die informalen 

Dynamiken, die das Funktionieren der Organisation ermöglichen (Kühl, 2020, S. 181). 

Diese Notwendigkeit, zwischen Regeltreue und Regelbruch zu navigieren, spiegelt das zentrale 

Dilemma wider, dem sich Verwaltungen in einem dynamischen Umfeld gegenübersehen: Sie 

müssen einerseits Stabilität durch die Einhaltung von Regeln gewährleisten, andererseits jedoch 

flexibel genug bleiben, um auf Veränderungen reagieren zu können. Hier setzt das Konzept der 

Ambidextrie an, welches die Fähigkeit beschreibt, effiziente, auf bestehende Strukturen 

aufbauende Prozesse zu managen und zugleich innovative, explorative Ansätze zu fördern. Im 

folgenden Abschnitt wird das Konzept der Ambidextrie näher erläutert, welches Organisationen 

befähigt, die Balance zwischen Bewahrung und Erneuerung zu meistern und damit langfristig 

erfolgreich zu sein.  

3.2 Vom Nutzen, beidhändig agieren zu können: Ambidextrie 

Mit dem Cynefin-Framework wurde eine Methode zur Klassifizierung und Bewältigung von 

Herausforderungen in Organisationen vorgestellt, indem unterschiedliche Habitate identifiziert 

und jeweils spezifische Handlungsstrategien empfohlen werden (siehe 2.3 Lernen erlernen — 

die experimentelle Umweltverwaltung). Während das Cynefin-Framework hilft, die Natur von 

Problemen zu verstehen und passende Handlungsstrategien zu entwickeln, stellt sich die Frage, 

wie Organisationen langfristig erfolgreich navigieren können, wenn sie mit sich ständig 

ändernden und vielfältigen Umfeldbedingungen konfrontiert sind. 

Der Ansatz der organisationalen Ambidextrie wird im Folgenden daher in den Blick gerückt. 

Organisationale Ambidextrie bezieht sich auf die Fähigkeit einer Organisation, gleichzeitig 

Effizienz und Flexibilität zu gewährleisten – also sowohl bestehende Prozesse zu optimieren 

(Exploitation) als auch Innovation und Adaptionsfähigkeit zu fördern (Exploration). Diese 

Dualität wird für den langfristigen Erfolg einer Organisation unter volatilen und komplexen 

Umfeldbedingungen als wesentlich betrachtet. 

Im Kontext dieses Forschungsvorhabens soll der Ansatz der organisationalen Ambidextrie, der 

Beidhändigkeit bzw. der Fähigkeit von Verwaltung, sowohl effizient auch als flexibel zu agieren, 

aufgegriffen und im Kontext ihrer wirksamen organisationalen sowie nachhaltigen 

Transformation behandelt werden. Die Literatur differenziert im Wesentlichen drei Ansätze zur 

Ambidextrie8, die in Abbildung 3 veranschaulicht sind: 

► die sequenzielle Ambidextrie (Duncan, 1976), die eine zeitliche Trennung von Exploration 

und Exploitation beschreibt; 

► die strukturelle Ambidextrie (O’Reilly und Tushman, 2004), die eine organisatorische 

Trennung von Exploration und Exploitation beschreibt, und 

 

8 Neben diesen drei Ansätzen auf organisationaler Ebene wird gegenwärtig auch der Ansatz der individuellen Ambidextrie 
besprochen (Bledow et al., 2009; Smith und Tushman, 2005; Van Baarlen, 2018). 
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► die kontextuelle Ambidextrie (Birkinshaw und Gibson, 2004), die eine kontextuelle Balance 

von Exploration und Exploitation beschreibt. 

Abbildung 3: Drei Ansätze der organisationalen Ambidextrie 

  
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Frey und Töpfer (o. J.)   

Zunächst ist der Begriff der organisationalen Ambidextrie (Back et al., 2022) zentral 

aufzugreifen: Sie bezeichnet die Fähigkeit von Institutionen, bei neuartigen Aufgabenstellungen 

und VUKA-Herausforderungen entsprechende Kernkompetenzen und Strukturen 

bereitzustellen. Ein grundlegender Umbau staatlichen Handelns, Agierens, seines 

Selbstverständnisses hinsichtlich seines Informations- und Gestaltungsmonopols wohnt der 

organisationalen Ambidextrie inne. Während der Gedanke der Wirtschaftlichkeit, der Recht- und 

Ordnungsmäßigkeit und fortlaufenden Funktionalisierung unberührt bleibt (Exploitation), tritt 

eine komplementäre Fähigkeit hinzu, die es einer Institution ermöglicht, interdisziplinäres und 

von den Linienaufgaben unabhängiges Erkunden strukturiert zu ermöglichen (Exploration). 

Prämissen sind hierfür eine ausgeprägte Fehlerkultur, etablierte „Spielregeln“ der Exploration, 

Ressourcenbereitstellung, Kompetenztransfer und -aufbau sowie ein Aufbrechen bestehender 

Silos. 

Abbildung 4: Ambidextrie zwischen Exploitation und Exploration 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 
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4 Forschungsdesign im experimentellen Handlungsmodus 

In Kürze 

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen in Bezug auf die jeweilige 

Instrumentenentwicklung dargelegt.  

► Zunächst werden das Design des Vorhabens und der Forschungsansatz dargelegt, der auf die 

empirische Untersuchung transformativer Verwaltung, die Zielsetzung des Projekts sowie die 

handlungsleitenden Prämissen fokussiert. 

► Darauffolgend werden das methodische Vorgehen bei der Entwicklung eines 

„Reifegradmodells für eine nachhaltige Digitalisierung des UBA“ sowie dessen Erprobung und 

Reflexion illustriert. 

► Anschließend wird die partizipative Entwicklung eines Laborkonzepts für das UBA dargelegt 

sowie dessen thematische Erprobung im Themenfeld „Digital Leadership und Employment“ 

und die Weiterentwicklung des Gov-Labs beschrieben.  

► Abschließend werden die handlungsleitenden Prämissen des Forschungsvorhabens – 

Menschzentrierung und Nachhaltigkeit – kurz skizziert. 

4.1 Design des Vorhabens und Forschungsansatz 

Angesichts des jungen Sujets liegt nur begrenzte empirische Forschung zur transformativen 

Verwaltung und zu agilen Verwaltungsdesigns vor. Aus diesem Grund wurden im Rahmen dieses 

Forschungsvorhabens Forschungsfragen entwickelt, die den Bedarf nach einem tieferen 

Verständnis der Entwicklungsbedingungen transformativer Praktiken aufgreifen (siehe 8.1 

Forschungsbedarf). Ziel dieses Vorhabens war es, einen Beitrag zur Bearbeitung zentraler 

Fragestellungen der Forschung zu agilen Verwaltungsdesigns, der Evaluation sowie zur 

Entwicklung praxisnaher Transferinstrumente zu leisten (siehe 6.1 Ein Reifegradmodell für eine 

nachhaltige Digitalisierung des UBA sowie 6.2 Ein Gov-Lab für eine explorative Binnensicht des 

UBA). Gleichzeitig wurde untersucht, unter welchen Bedingungen transformative und wirksame 

Organisationsentwicklung erfolgreich gestaltet werden kann.  

Insofern bildeten Literatur- und Umfeldrecherchen unter Berücksichtigung vorhandener 

adaptionsfähiger empirischer Erkenntnisse sowie die Sondierung wissenschaftlicher Literatur 

die Grundlage für die fundierte Ausrichtung des Vorgehens in diesem Vorhaben. Ein 

aktivierender und partizipativer Fokus auf die Erarbeitung von Erkenntnissen führte dazu, dass 

das Vorgehensdesign selbst agilen Prinzipien folgte. In diesem Zusammenhang wurde das 

Vorgehen, etwa bei der Instrumentenentwicklung, durch ergebnisoffene, iterative, 

designorientierte und interdisziplinäre Ansätze geprägt, die eine fortlaufende Anpassung und 

Anpassungsfähigkeit an unerwartete oder veränderte Erkenntnisse und Herausforderungen im 

Verlauf des Vorhabens ermöglichten. 

Vor dem Hintergrund bislang wenig erforschter Fragen im Themengebiet der digitalen 

Verwaltungstransformation und deren verwaltungs- und kulturwissenschaftlichen sowie 

soziologischen Implikationen wurde ein explorativ ausgerichteter Forschungsansatz gewählt, 

der eine Beziehung zwischen dem Anspruch eines menschzentrierten Designansatzes und der 

Generierung von Forschungsartefakten herstellte. So entwickelte Minimal Viable Products 

(MVP) in Gestalt der im Forschungsvorhaben zu entwickelnden Instrumentarien konnten durch 

Testgruppen getestet und anhand entsprechender Feedbacks iterativ weiterentwickelt werden 
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Ein weiterer limitierender Faktor war die begrenzte Zeitspanne des Forschungsvorhabens. 

Angesichts der Komplexität der doppelten Transformation und der erforderlichen tiefgreifenden 

Veränderungen in Organisationskultur und -strukturen reichte der Forschungszeitraum nur 

begrenzt aus, um langfristige Effekte und nachhaltige Veränderungen zu erfassen. Die iterativen 

Entwicklungsprozesse und die Erprobung neuer Instrumente konnten wichtige Impulse setzen, 

doch eine Mandatierung und eine systemische Verankerung dieser Ansätze stehen noch aus und 

erfordern auch einen deutlich längeren Evaluationszeitraum. Generell mangelt es an 

vergleichenden und longitudinalen Studien, die die langfristigen kumulativen Effekte der 

digitalen Transformation untersuchen und über einzelne Fallstudien hinausgehen. Es wird 

empirische Forschung benötigt, die die langfristigen Auswirkungen von digital induziertem 

Wandel auf Organisationen und die Gesellschaft untersucht (Haug et al., 2024). 

Zusammengefasst zeigen diese Limitationen, dass das Forschungsvorhaben wichtige 

Erkenntnisse zur digitalen Transformation der Umweltverwaltung lieferte, diese jedoch im 

Lichte spezifischer Rahmenbedingungen und Einschränkungen betrachtet werden müssen. 

Zukünftige Forschung sollte diese Limitationen adressieren, um die Validität und 

Übertragbarkeit der Ergebnisse weiter zu erhöhen. 

4.1.3 Handlungsleitende Prämissen des Forschungsvorhabens 

Das Forschungsvorhaben „E-Government weiterdenken“ bewegt sich auf einem breiten 

Spektrum zwischen pragmatischen und lösungserkundenden Ansätzen des „E-Government-

Denkens“ und der visionären, problemerkundenden Ausprägung des „E-Government-

Weiterdenkens“. Die gleichzeitige Betrachtung und Breite dieses Spektrums ermöglicht eine 

gemeinschaftlich getragene, experimentelle „Selbsterkundung“ im UBA. Die 

wissenschaftlichen sowie in der praktischen Anwendung generierten Erkenntnisse können als 

Resonanzboden für andere Institutionen und Communities of Practice dienen.  

Neben dem Anspruch des Vorhabens, sowohl funktionelle Lösungen als auch visionäre Zielbilder 

zu entwerfen, diente der Leitsatz des UBA – für Mensch und Umwelt – als handlungsleitend für 

das experimentelle Vorgehen. Im Folgenden werden die Prämissen der Menschzentrierung 

(siehe A.1 Glossar) und Nachhaltigkeit näher beleuchtet (für eine weiterführende definitorische 

Auseinandersetzung der Begrifflichkeit siehe Abschnitt 5.3 Handlungsleitende Prämissen der 

digitalen Transformation: Menschzentrierung und Nachhaltigkeit). 

Die Prämisse dieses Forschungsvorhabens ist es, den Menschen in den Mittelpunkt der 

Designprozesse der Verwaltungstransformation zu stellen – dies betrifft sowohl die 

Mitarbeitenden innerhalb der Verwaltung als auch die Stakeholder, die in Beziehung zu einer 

öffentlichen Verwaltung stehen. Diese Menschzentrierung wird durch verschiedene 

methodische Ansätze und Prinzipien verwirklicht: Interdisziplinarität fördert die Einbindung 

verschiedener Fachperspektiven und gewährleistet, dass vielfältige Expertise in die Gestaltung 

der Digitalisierung („Design Thinking“) und des Visionings möglicher Zukünfte einer 

transformativen Umweltverwaltung („Futures Thinking“) einfließt. Zudem soll hierarchiefreies 

Arbeiten im Forschungsvorhaben ermöglicht werden, um innovative Ideen unabhängig von der 

Position innerhalb der Organisation einzubringen und Kreativität sowie Agilität im 

Veränderungsprozess zu fördern. Ko-Kreation und iteratives Vorgehen sind weitere zentrale 

Elemente eines gemeinschaftlichen Schöpfungsprozesses, die sicherstellen, dass die 

entwickelten Instrumente des Werkzeugkastens kontinuierlich überprüft, adaptiert und 

optimiert werden können. Dies erlaubt eine flexible Anpassung an neue Anforderungen und 

Herausforderungen, während gleichzeitig ein tieferes Verständnis der Bedürfnisse der 

Mitarbeitenden erlangt wird.  



TEXTE E-Government weiterdenken – Abschlussbericht 

40 

 

Abbildung 5: Transformationsdomänen 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt  

Mithilfe weiterer Recherchen sollten die Transformationsdomänen iterativ konkretisiert und 

validiert werden. Zunächst wurden hierzu auf Basis einer Literaturanalyse sowie der Projekt- 

und Forschungserfahrungen der Forschungsnehmer fünf Impulspapiere (jeweils drei bis fünf 

Seiten lang) mit der Absicht erarbeitet, den Stand der Forschung adressat*innengerecht zu 

vermitteln, Interesse für die Transformationsdomäne zu wecken sowie die Relevanz bzw. den 

Praxisbezug für das UBA aufzuzeigen. 

Wissenstransfer der Transformationsdomänen 

Zunächst erfolgte für die UBA-interne Öffentlichkeit eine Einführungsveranstaltung zum 

Forschungsvorhaben „E-Government weiterdenken“ mit einem themenübergreifenden Ausblick 

auf die Transformationsdomänen. Durch entsprechende Keynotes sollte die Unterstützung der 

Leitungsebene für die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen einer sich 

modernisierenden Verwaltung öffentlichkeitswirksam adressiert werden. Zudem sollte ein 

übergreifendes Verständnis für die Transformationsdomänen erzeugt werden, da im weiteren 

Verlauf die Transformationsdomänen zunächst in kleineren Teams im Rahmen von 

Transfersessions konkretisiert wurden. Gleichzeitig galt die Einführungsveranstaltung auch als 

Einladung, sich an diesen Transfersessions zu beteiligen.  

Im Rahmen der Transfersessions in Form von halbtägigen virtuellen Workshops wurden die 

jeweiligen Transformationsdomänen partizipativ mit Mitarbeitenden des UBA erarbeitet. Im 

Vorfeld jeder Transfersession erhielten die Teilnehmenden das bereits beschriebene jeweilige 

Impulspapier, um informiert und für UBA-spezifische Fragestellungen sensibilisiert in die 

Workshops zu starten. Neben den Impulspapieren dienten in jeder Transfersession ein 

Fachvortrag einer externen Person mit entsprechender Expertise10 sowie ein Impuls der 

Forschungsnehmer zur Schaffung eines gemeinsamen Grundverständnisses. In der Gruppe 

wurde darauffolgend die Relevanz für ebendiese Transformationsdomäne in Bezug auf das UBA 

diskutiert: Aus individuellen Erwartungshaltungen und Wünschen wurde mithilfe der Point-of-

 

10 Dank gilt folgenden externen Expert*innen: Prof. Ines Mergel (Universität Konstanz), Caroline Paulick-Thiel (Politics for 
Tomorrow), Dr. Jens Klessmann (Fraunhofer FOKUS), Jan-Ole Beyer (Bundesministerium des Innern und für Heimat) sowie Michael 
Kolain (Bundestag). Die Fachvorträge wurden aufgezeichnet und im Nachgang der UBA-Öffentlichkeit als Learning Nuggets auf der 
Vorhabenspräsenz zur Verfügung gestellt. 
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View-Methode ein erstes UBA-spezifisches Spektrum der jeweiligen Transformationsdomäne 

ersichtlich. Ziele der Transfersessions waren dementsprechend: 

► Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 

► Schaffen eines gemeinsamen Grundverständnisses 

► Diskussion von Herausforderungen, Entwicklungslinien und Zukunftsszenarien (siehe A.1 

Glossar) bezüglich der jeweiligen Transformationsdomäne 

Anschließend an die Transfersessions wurden die Ergebnisse ausgewertet und in destillierten 

Thesen zu ersten gemeinsamen Zielbildern konsolidiert. Um möglichst einer Vielzahl der 

Mitarbeitenden die im Rahmen von Kleingruppen erarbeiteten Ergebnisse der Transfersessions 

zu präsentieren, wurde ein virtueller Gallery Walk für die UBA-interne Öffentlichkeit 

angeboten. Die Arbeitsergebnisse der Transfersessions wurden als kuratierte Inhalte in einem 

gemeinsamen Rundgang vorgestellt. In themenspezifischen Resonanzräumen konnten die 

Mitarbeitenden im Anschluss an den Gallery Walk die thesenartigen Zielbilder der 

Transformationsdomänen gemeinsam reflektieren und kritisch diskutieren. Ziele des Gallery 

Walks waren dementsprechend: 

► Raum für Feedback durch die UBA-interne Öffentlichkeit 

► Diskussion der Ergebnisse aus den Transfersessions für eine bessere Tragfähigkeit 

► Transparenz über den Prozess der thesenartigen Zielbildentwicklung 

► Ausblick auf nächste Schritte und weitere Beteiligungsmöglichkeiten 

Zusammenfassend wurden die fünf Transformationsdomänen definiert und validiert, sie 

bildeten den vorläufigen thematischen Rahmen für das Forschungsvorhaben. Die Ergebnisse der 

Transfersessions und die destillierten Thesen wurden im Hinblick auf Nachnutzbarkeit und 

Wissenstransfer in Form von Postern aufbereitet. Alle fünf Poster folgen dabei dem gleichen 

Aufbau: 

► Kurze Definition der Transformationsdomäne 

► Stimmen aus der Transfersession in Form von Zitaten 

► Thesen zum UBA der Zukunft im Bereich der Transformationsdomäne 

Neben diesen fünf Postern wurden im Verlauf des Forschungsvorhabens weitere der 

Vermittlung dienende Poster z. B. zur Instrumentenentwicklung des Reifegradmodells oder der 

Konzeption des Gov-Labs erstellt, dessen methodisches Vorgehen im Folgenden vorgestellt wird. 

4.2.2 Das Reifegradmodell als transformatives Instrument 

Ein Kernziel des Forschungsvorhabens bestand in der Entwicklung eines Instruments zur 

Erhebung der digitalen Reife der Organisation bzw. zur fortlaufenden Selbstverortung und 

selbstkritischen Sichtbarmachung von Handlungsbedarfen und -optionen. Dieses 

Reifegradmodell sollte an die spezifischen Bedingungen einer Umweltverwaltung angepasst 

werden und konzeptionell die handlungsleitenden Prämissen in puncto Menschzentrierung und 

Nachhaltigkeit – entsprechend dem Leitbild des UBA – „Für Mensch und Umwelt“ (UBA, 2023) – 

integrieren (siehe 4.1.3 Handlungsleitende Prämissen des Forschungsvorhabens).  
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wurden weitere Reflexionsgespräche mit sechs Mitarbeitenden außerhalb des Kernteams 

geführt, um weiteren Perspektiven Gehör zu verschaffen. Gleichzeitig entwickelte das Kernteam 

acht Anwendungsfälle zur Erprobung verschiedener Nutzungsszenarien des Instruments. 

Als Medium der Ermittlung der digitalen Reife wird ein Fragebogendesign genutzt. Die 

Bewertung der Statements erfolgte anhand einer fünfstufigen Likert-Skala mit einer 

zusätzlichen Option, ein Statement nicht zu beantworten, um mögliche Verzerrungen zu 

begrenzen.  

1. Stimme gar nicht zu 

2. Stimme weniger zu 

3. Stimme teilweise zu 

4. Stimme überwiegend zu 

5. Stimme völlig zu 

6. Kann ich nicht beantworten 

Aus Gründen der Komplexitätsminimierung und Praktikabilität wurde in der initialen 

Entwicklung des Instruments auf Untergruppen in Gestalt von Faktoren verzichtet. Stattdessen 

wurden die normativen Bewertungsstatements unmittelbar den jeweiligen 

Gestaltungsdimensionen zugeordnet (siehe 6.1.3.1.1 Gestaltungsdimensionen des 

Reifegradmodells). 

Abbildung 6: Ebenen des Reifegradmodells 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt  

4.2.2.3 Erprobungsphase 

Für die Erprobungsphase wurden die iterativ erarbeiteten Gestaltungsdimensionen und 

zugehörigen Bewertungsstatements des spezifizierten Reifegradmodells in ein Online-

Umfrage-Tool überführt. Um Unterschiede in der Bewertung bestimmter Sachverhalte je nach 

Organisationseinheit oder Demografie erfassen zu können, wurden außerdem organisatorische 

und minimale demografische Angaben von den Teilnehmenden während der Online-Umfrage 

erbeten (Zugehörigkeit zu Alterskohorten sowie der Eintritt in die Organisation). Die 

Möglichkeit einer Korrelation zwischen Generations- oder Dauer der 

Organisationszugehörigkeit wurde in den Auswertungen berücksichtigt.  

Diese Umfrage wurde zu Beginn eines jeden Workshops der Anwendungsfallerprobung den 

Teilnehmenden über ein Online-Umfrage-Tool zugänglich gemacht. Mit steigender 

Aufmerksamkeit, die durch eine Live-Visualisierung der Befragungsergebnisse befördert wurde, 

konnte ein unmittelbarer Einstieg in eine moderierte Auseinandersetzung und Interpretation 

der Befragungsergebnisse gefunden werden. Mithilfe der Mittelwerte der 

Bewertungsstatements bzw. der Gestaltungsdimensionen auch ohne statistische Tiefenanalyse 
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Abbildung 7: Virtueller Fundus für Referenzen und Methoden 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

4.2.3.3 Erprobungsphase 

Zudem wurden über alle Veranstaltungen hinweg Use Cases bzw. Anwendungsfälle abgefragt, 

die für das Gov-Lab von Interesse sein könnten. Die Teilnehmenden stimmten ebenfalls über die 

Anwendungsfälle ab und mit einer Auswahl an Akteur*innen wurden daraufhin vertiefende 

Interviews zu den spezifischen Anwendungsfällen geführt. 

Anschließend wurde das Gov-Lab im Schwerpunkthema bzw. in der Transformationsdomäne 

„Digital Leadership und Employment“ im Zeitraum Januar 2023 bis Juni 2023 praktisch 

erprobt.  

In der Erprobungsphase sollte das entwickelte Laborkonzept unter Realbedingungen anhand 

eines realen Anwendungsfalles erprobt und reflektiert werden, um Erkenntnisse für die iterative 

Weiterentwicklung des Formates zu gewinnen. Während der Erprobung wurde ein 

Werkstattbericht für das Gov-Lab zum gewählten Themenschwerpunkt „Digital Leadership 

und Employment“ erstellt. Der Werkstattbericht diente als inhaltliches Impulspapier, zur 

Darstellung der Konzeption und Ausrichtung des Gov-Labs sowie zur Dokumentation der Gov-

Lab-Ergebnisse. Für den inhaltlichen Impuls wurde eine Literaturanalyse zu Digital Leadership 

(siehe A.1 Glossar) aus institutioneller und technologischer Perspektive bemüht. Der 

Werkstattbericht wurde wie das Laborkonzept ebenfalls sukzessive als lebendes Dokument mit 

neu gewonnen Erkenntnissen angereichert. 

4.2.3.4 Reflexionsphase 

Aus der Erprobung des entwickelten Laborkonzepts ergaben sich Erkenntnisse, die das 

grundsätzlich entwickelte Vorgehen im Gov-Lab und auch die methodische Ausgestaltung, 

Begleitung, Mitwirkung und Wirksamkeit betrafen. Diese Erkenntnisse wurden im lebenden 

Laborkonzept laufend dokumentiert. 

Zudem wurde mithilfe von semistrukturierten Interviews Feedback12 eingeholt, um tiefgehende 

Antworten zu Erfahrungen, Wahrnehmungen und Meinungen der Teilnehmenden des ersten 

Testdurchlaufs eines Gov-Labs zu eruieren. Das Erkenntnisinteresse galt dabei der Beurteilung 

des generellen Laborkonzepts statt der Bewertung der spezifischen Erprobung des Gov-Labs 

unter dem Themenfeld „Digital Leadership und Employment“. Der Fokus der Interviews galt 

insbesondere den Entwicklungspotenzialen, die die Teilnehmenden für die weitere Fortführung 

des Gov-Labs im UBA identifizierten. Die übergreifende Leitfrage betrachtete dabei, ob ein Gov-
 

12 Die Erprobung des Gov-Labs erfolgte durch den Forschungsnehmer Cassini, während die Interviews der Forschungsnehmer 
Fraunhofer FOKUS übernahm. Der Fragenkatalog der Interviews ist im Anhang im Abschnitt A.3 Fragenkatalog für die Reflexion des 
Gov-Labs zu finden. 
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Lab ein geeignetes Format ist, um einen Experimentiermodus im UBA zu verstetigen. Das 

Vorgehen ist in folgender Abbildung 8 illustriert. 

Abbildung 8: Phasen des Reflexionsprozesses der Instrumente 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

Mithilfe eines semistrukturierten Interviewleitfadens wurden mit sieben Teilnehmenden 

Interviews in einem Zeitrahmen von 45 bis 60 Minuten durchgeführt. Die Interviews erfolgten 

im Kontext der Experimentierphasen des Gov-Labs zwischen dem Lösungs- und 

Experimentierraum (Mai bis Juni 2023) (siehe 6.2.3.1.2 Experimentierphasen des Gov-Labs). Die 

Daten, die aus verbalen Zitaten mit ausreichend Kontextinformationen bestehen, sodass sie 

interpretierbar sind, wurden in 15 Dimensionen hinsichtlich der Organisationsstruktur und -

kultur geclustert und in ihrem Aussagencharakter ins Verhältnis gesetzt. Im Anschluss an die 

Auswertung und Aufbereitung der Erkenntnisse erfolgte am 20.06.2023 ein gemeinsamer 

Workshop, um die Ergebnisse vorzustellen und zusammen zu reflektieren.  

4.2.4 Weitere Aktivitäten und Projektkommunikation 

Ein Forschungsvorhaben innerhalb des UBA kann als gemeinsames Vorhaben i. d. R. nur 

gelingen, indem die Perspektive, die Expertise und das Engagement einer Vielzahl von 

Mitarbeitenden des UBA miteinbezogen werden. Hierzu wurden neben zahlreichen 

Beteiligungsformaten die Zwischenergebnisse des Forschungsvorhabens „E-Government 

weiterdenken“ fortlaufend auf der UBA-internen Vorhabenspräsenz dokumentiert und zur 

Diskussion gestellt. Neben der Entwicklung der für das Vorhaben wesentlichen 

Kerninstrumente13 – Gov-Lab und Reifegradmodell – wurden im Rahmen des 

Forschungsvorhabens weitere Aktivitäten unterstützt. So wurden zur Stärkung des Narrativs 

des Forschungsvorhabens und zu dessen Vermittlung an die UBA-interne Öffentlichkeit 

Möglichkeiten wie etwa „Der Tag der Digitalisierung“ (08.09.2022) sowie „Das Festival der 

Digitalisierung“ (04.–06.10.2023) genutzt. Die genannten UBA-internen Formate illustrieren die 

Potenziale und Herausforderungen von Digitalisierung mithilfe der Vorstellung von 

Forschungsprojekten, Workshops sowie Panel-Diskussionen. Im Rahmen dieser Formate 

wurden die Zwischenergebnisse des Forschungsvorhabens immer wieder präsentiert, z. B. in 

Form von Postern oder hybriden Workshops zur Vermittlung von Kreativmethoden. Zudem 

wurde ein Promotionsfilm zur visuellen Vermittlung des Narrativs des Forschungsvorhabens 

erstellt. In unterschiedlichen Formaten wurde eine Balance zwischen Information und 

 

13 Neben diesen Kernelementen wurden im Zuge des Forschungsvorhabens weitere Artefakte generiert. Beispielsweise wurde die 
Entwicklung eines Instruments zur Erfassung von Vorhaben, denen ein Bezug zur Digitalisierung der Umweltverwaltung in der 
Binnensicht innewohnt, eruiert. Diese Kartierung von Vorhaben soll dabei helfen, einen Überblick über gegenwärtige Vorhaben und 
Themenschwerpunkte geben, um Zusammenhänge zwischen Maßnahmen herstellen zu können. Hierzu wurden zunächst die 
Anwendungsfälle für das Kartierungsinstrument in einem Workshop eruiert: Beispielsweise sollen Mitarbeitende schnell und sicher 
einen Überblick über Digitalisierungs- und Transformationsformate gewinnen können und so in die Lage versetzt werden, ein 
Mentales Modell bzw. eine Mentale Karte zu bilden. Darauf aufbauend erfolgte eine Desktop-Recherche zu Good Practices im Kontext 
der Abbildung und Aufbereitung von Digitalisierungsaktivitäten in der Verwaltungspraxis. Aufbauend auf den Ergebnissen wurden 
ein Ordnungsinstrument sowie eine Taxonomie in Form von Metadaten entwickelt, die sich an den vorausgegangenen 
recherchierten Good Practices orientieren. Abschließend wurden Ideen zur Operationalisierung der Kartierung (Grundzüge der Data 
Governance wie etwa Rollen, Datenpflege und Aktualisierungszyklen) entwickelt und Handlungsempfehlungen beschrieben. 
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wechselseitiger Kommunikation im Rahmen des Forschungsvorhabens möglichst für eine hohe 

Anzahl der Mitarbeitenden gewährleistet. Eine Auswahl der Artefakte der Mitarbeitenden-

Ansprache sind in der folgenden Abbildung 9 illustriert. 

Abbildung 9: Artefakte der Mitarbeitenden-Ansprache 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

Ferner erlaubten Strategietreffen des Projektteams in einem halbjährlichen Turnus eine enge 

Begleitung und strategische Lenkung bzw. Anpassung des Forschungsvorhabens. Ebenfalls 

wurde die Amtsleitung regelmäßig informiert, um Feedback einzuholen und strategische 

Fragestellungen aus der Leitungsebene abzuleiten. 
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5 Transformation für Nachhaltigkeit gestalten, 
Transformation nachhaltig gestalten 

In Kürze 

In diesem Kapitel werden die für eine transformative Umweltverwaltung im Vorhaben 

entwickelten relevanten und im Rahmen dieses Abschlussberichts elaborierten 

Transformationsdomänen schlaglichtartig vorgestellt.  

► Staatliche Institutionen, insbesondere die Umweltverwaltung, sind in ihrer zunehmend 

kooperativen Rolle gefordert. Hierzu müssen sie sich unter dem Einfluss der Digitalisierung 

selbst einem umfassenden Transformationsprozess öffnen, der ihre Binnenorganisation wie 

auch ihre systemische Grundverfasstheit berührt. 

► Die hier identifizierten Transformationsdomänen beziehen sich auf gestaltbaren Wandel nach 

außen und nach innen: Digitalisierung als neues Organisationsprinzip, Digital Leadership und 

Employment, Data-driven Government, Open and Smart Government, Verwaltungsrechtliche 

Implikationen der Digitalisierung. 

► Transformationsfähigkeit ergibt sich aus einer strategischen Steuerungsfähigkeit, die 

emergenten Einflüssen gewachsen sein muss. Agile Managementmethoden helfen dabei, 

systemische Adaptionsperspektiven zu eröffnen, die lang-, mittel- bis kurzfristige 

Steuerungsperspektiven verbinden helfen. 

► Demokratischen Grundprinzipien entsprechend muss digitale Transformation an den 

handlungsleitenden Prämissen von Menschzentrierung und Nachhaltigkeit festgemacht 

werden, um staatliche Legitimationsfähigkeit zu erhalten und zu steigern.  

5.1 Transformationsdomänen für ein gemeinsames Verständnis von 
Zukünften im UBA 

Dem Forschungsvorhaben liegt ein erweitertes Verständnis von E-Government zugrunde: 

Digitalisierung staatlichen Handelns ist kein ausschließlich technisches Thema im Sinne von IT-

Unterstützung behördlicher Prozesse oder Services. Vielmehr eröffnet Digitalisierung 

Möglichkeitsräume, Staatlichkeit und staatliches Handeln in sich ausdifferenzierenden 

Transformationsdomänen neu und weiter zu denken.  

Als soziologisch-paradigmatische Erscheinung schafft die Digitalisierung neue Räume, 

Plattformen und Kanäle gesellschaftlicher Interaktionen mit grundsätzlich neuen 

hochverfügbaren Möglichkeiten des Handelns, des Erlebens und der Kommunikation sowie 

neuen, nichtmenschlichen „Akteuren“ (Kneer, 2009; Schölzel, 2019; Greef et al., 2023, S. 37). Sie 

wirkt transformativ auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – auf Arbeit, Freizeit, 

wirtschaftliche Tätigkeit oder auch auf staatliches Handeln. Diese Veränderungen sind in hohem 

Maße dynamisch und in Teilen disruptiv: Traditionelle Branchen verschwinden, Öffentlichkeit 

ist einem fundamentalen Strukturwandel ausgesetzt, die Staat-Bürger*innen-Beziehungen und -

Konstruktionen wie auch die Anforderungen an Arbeit, Organisation und Führung verändern 

sich grundlegend. Unter den großen Linien paradigmatischer Veränderungsprozesse ist das 

Gelingen der großen Transformationen an das Gelingen des staatlichen Handelns gebunden 

(Meyer, 2021, S. 108). 
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Abbildung 10: Transformationsdomänen und Anwendungsfälle 

 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

In einer „liquid democracy“ entstehen neue Räume durch Digitalisierung im Zusammenhang mit 

neuen Möglichkeiten der Informationsgewinnung und Kommunikation, gleichzeitig löst 

Digitalisierung eine elitär und exklusiver geprägte, analog ausgestaltete 

„Aufklärungsdemokratie“ durch Vergemeinschaftungsprozesse in der Meinungsbildung 

„politischer Laien“ ab bzw. setzt diese massiv unter transformativen Druck (Stark, 2023, S. 16 

ff.). Interaktionsmuster und Kommunikationsprozesse verändern sich; Demokratie muss 

Transparenz und Erklärbarkeit ihrer Entscheidungen durch, aber auch mit Digitalisierung 

verstärkt produzieren. Eine Verwaltung muss sich unter diesem Veränderungsdruck weiterhin 

als rational und leistungsfähig erweisen, dabei aber den Veränderungen dieser Verschiebungen 

ebenso Rechnung tragen, will sie die Legitimationsfähigkeit ihrer Handlungen aufrechterhalten 

– dies aber nicht nur gegenüber Bürger*innen, sondern gegenüber allen Umwelten, die aus 

Politik, anderen Publika und Interessengruppen bestehen. Verwaltungshandeln muss vor 

diesem Hintergrund eine Input- und Output-Legitimation herstellen, also einerseits über die 

Schaffung der Voraussetzungen ihres Handelns selbst (Input) und andererseits über die 

Ergebnisse und Produkte ihres Handelns (Output) (Bogumil und Kuhlmann, 2015; Boos et al., 

2023).  

Entlang der viel diskutierten digitalen Transformation in der Verwaltung im Allgemeinen und 

der Umweltverwaltung im Speziellen wurden im Rahmen dieses Vorhabens fünf diskursive 

Transformationsdomänen zusammengefasst, die grundsätzlich den Bedarf an Input- und 

Output-Legitimation adressieren und den Gestaltungsbedarf in diesem Zusammenhang 

beschreiben. Es handelt sich hierbei weniger um eine Heuristik als vielmehr um einen 

Strukturvorschlag, der jedoch grundsätzlich übergreifende Effekte und wechselseitige 

Abhängigkeiten verschiedener Domänen nicht verkennt. Entlang dieses Strukturvorschlages soll 

die Multidimensionalität von Digitalisierung erläutert werden, um die Frage, wie „E-

Government“ weiterzudenken ist, mit den Aspekten handlungsleitender Prämissen um 

Menschzentrierung und Nachhaltigkeit schließlich zu verbinden. 

5.1.1 Digitalisierung als Organisationsprinzip 

► In dieser Transformationsdomäne werden u. a. Systemdesigns bezüglich der Entstehung 

von Strukturen der Netzwerkverwaltung oder die Übernahme beispielsweise 
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Anwendungsentwicklung iterative Prozesse der Problemdurchdringung und des 

Lösungsdesigns in skalierbare Minimal Viable Products zu überführen, folgt einem 

lernenden Grundverständnis kreativer institutioneller Gestaltungskompetenz, sich unter 

volatilen und ergebnisoffenen Entwicklungsbedingungen in crossfunktionalen (Binnen-

)Strukturen zu organisieren. 

5.2 Agile Strategieentwicklung in der digitalen Transformation 

Über sämtliche Transformationsdomänen hinweg wird deutlich, dass ein erheblicher 

Gestaltungsbedarf auf staatliche Institutionen im Kontext von Digitalisierung zukommt oder 

bereits entstanden ist, der die binnenperspektivischen Modernisierungserfordernisse zusätzlich 

unter Druck setzt: Ohne eine funktionsfähige und resiliente Verwaltung können die großen 

gesamtgesellschaftlichen Transformationslinien nicht in ausreichender Geschwindigkeit und 

Güte gestaltbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie auch 

Verwaltungen Kompetenzen dahingehend aufbauen können, ausreichend Kohärenz zwischen 

den vielen in den Transformationsdomänen in Erscheinung tretenden nach innen und nach 

außen gerichteten „vertrackten“ Problemen und Innovationsaufträgen entlang ihrer Visionen 

und Werte zu schaffen und dabei strategische Steuerungsfähigkeit herzustellen. In VUKA-

Realitäten erfahren in Ergänzung zu konventionell ausgerichteten Langfriststrategien 

„emergente“ Instrumente, die übergreifend und in der Zusammenarbeit in crossfunktionalen 

Zusammenhängen zum Tragen kommen, zunehmenden Zuspruch auch im 

Verwaltungskontext17. Vor diesem Hintergrund ist die zentrale Aufgabe des Managements und 

von Führungskräften im Zuge der Strategiearbeit, die Charakteristika der notwendigen 

Handlungsstrategien entlang des Cynefin-Modells korrekt zu erkennen und entsprechende 

Instrumente zur Bearbeitung dieser auszuwählen (siehe 2.3 Lernen erlernen — die 

experimentelle Umweltverwaltung).  

Insbesondere im Bereich innovativer, „komplexer“ Transformation muss anerkannt werden, 

dass im Sinne agiler Prinzipien in der Regel ein hohes Maß an Ambiguität und eine Vielzahl 

möglicher Future Designs („Zukünfte“) existieren. Insbesondere in diesen Kontexten ist es 

ratsam, strategische Steuerungsmethoden so auszurichten, dass ein „Auf-Sicht-Fahren“ auf allen 

hierarchischen Ebenen der Organisation ermöglicht wird. In diesem Zusammenhang sind 

Wissen, Flexibilität und höhere Reaktionsgeschwindigkeit entscheidend für die Wendigkeit 

einer ambidextren Organisation (Bartonitz et al., 2018, S. 18), die einerseits ihre regelbasierten 

Prozesse weiterhin an Effizienzkriterien auszurichten hat und andererseits kreative 

Problemlösungskompetenz ausprägen soll. Zur Beidhändigkeit befähigte Organisationen 

verschränken den Bedarf konventioneller Langfristplanung mit der Realisierung eines 

dynamischen, innovationsförderlichen und Komplexität anerkennenden emergenten 

Zielsystems zur Unterstützung kontinuierlicher Lern- und Entwicklungsprozesse.  

Emergente Strategieentwicklung 

Mintzberg (S. 14) hat 1987 festgestellt, dass Organisationen in ihrem Handeln nicht 

ausschließlich jene Strategien umsetzen, die sie konzeptioniert und beabsichtigt haben. In der 

Tat werden oft nur einzelne Aspekte von beabsichtigten Strategien tatsächlich realisiert. Zudem 

stellt er fest, dass Strategien auch im täglichen Arbeiten von Organisationsmitgliedern, also 

„bottom-up“ entstehen. Diese emergenten Strategien sind bestenfalls am 

organisationsbezogenen Leitbild, also an den Visionen, Missionen und Werten ausgerichtet 

(siehe Abbildung 11: Emergente und bewusste Strategien 

 

17 So sind bereits mehrere OKR-Teams (Objectives and Key Results) in Ministerien wie BMI, BMWK, BMVg, BMFSFJ eingerichtet 
worden. 



TEXTE E-Government weiterdenken – Abschlussbericht 

62 

 

Im Kontext der Gestaltungsaufgaben in den jeweiligen Transformationsdomänen sind 

Menschzentrierung und Nachhaltigkeit am ehesten dann handlungsleitend und 

strategieprägend für die emergente Strategieentwicklung, wenn diese Prämissen ebenso ein 

Teil des Organisationsleitbildes sind. Emergente Strategieprozesse tragen unterschiedlichen 

Zielhorizonten Rechnung, die sich in Langfrist-, Mittelfrist- und Kurzfristziele unterteilen 

lassen. Dabei beschreiben diese Zielhorizonte im Idealfall Kohärenz im Strategiesystem einer 

Institution. Aktuelle emergente Steuerungsmethoden und ihre Wirkweise auf das 

Strategiesystem können im Grundsatz anhand von Objectives and Key Results (OKR) 

beschrieben werden: 

Emergente Steuerungsmethoden wie OKR adressieren hauptsächlich kurzfristige 

Strategiefähigkeit in kurzzyklischen Zeiträumen der Zielerreichung (Objectives) und 

ermöglichen auf diese Weise insbesondere in den inkrementell und iterativ geprägten 

Transformationsdomänen eine schnellere Aktions- und Reaktionszeit. Im Rahmen der 

überwiegend durch das Management längerfristig vorgegebenen Ziele erlauben es emergente 

Steuerungsmethoden, einen klaren Zielfokus zu setzen. Im explorativen Kontext werden 

zunehmend crossfunktionale Arbeitsstrukturen etabliert und singuläre Zielsysteme durch 

Überwindung fachlicher Silos überwunden. Vor diesem Hintergrund ist es von Vorteil, dass sich 

diese Teams in ihrer Loslösung von hierarchischen Rahmengebungen in ihren kurzzyklischen 

Steuerungslogiken am übergeordneten längerfristigen Zielhorizont ausrichten können. In 

diesem Zusammenhang ist es der Einschätzung und Entscheidung der häufig selbstorganisierten 

Teams und Teammitglieder überlassen, kurzfristige Ziele zu formulieren und durch 

Kernergebnisse (Key Results) umzusetzen. 

Abbildung 11: Emergente und bewusste Strategien 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Mintzberg (1987, S. 14) 

Führungskräften kommt in diesem Zusammenhang zunehmend die Rolle der Befähiger*innen 

zu, da die insbesondere explorativ agierenden Teams in selbstorganisierter Weise an der 

Formulierung von kurzfristigen Zielen und der Umsetzungsplanung mitwirken müssen. Dabei 

kommt es insbesondere darauf an, die Expertisen und Perspektiven der Umsetzenden einfließen 

zu lassen, Zielperspektiven zu harmonisieren und ein Gleichgewicht zwischen übergeordneter 

Ausrichtung und individueller Autonomie herzustellen. Im Ausgleich von Ressourcen, 

Ambitionen und Interessen sind Führungskräfte in steigendem Maße insbesondere in ihrer 

Kommunikator*innen- und Moderationsrolle gefordert. Führungskräfte müssen sich dieser 

Rolle verpflichtet fühlen und die übergeordneten Ziele der Organisation tragen, allerdings 

erfordert dieses Commitment auch, dass die stimmige Kommunikation von Zielen, Prioritäten 

und des „Warum“ durch das Management wahrgenommen wird (Doerr, 2018, S. 56 f., 90 f.) 

(siehe 7.1.2 „Bewusstseinserweiterung“ von Führung im Sinne einer Ambidextrie-Kompetenz). 
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Abbildung 12: Von der Kaskadierung von Zielen zur Zieltransformation 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Kudernatsch (2022, S. 92)  

Durchdringung komplexer Herausforderungen bei der Formulierung von Durchbruchszielen 

In Bezug auf digitale Transformation und die Gestaltung von Transformationsdomänen können 

ihre Themenvielfalt und ihre Komplexität jedoch eine Herausforderung bezüglich der 

Identifikation und Bestimmung von sogenannten Durchbruchszielen (Kudernatsch, 2022, S. 29 

f., 49 f.) darstellen. Insbesondere im Prozess der Binnentransformation und auf dem Weg zum 

Zustand einer digitalen Reife, die eine wesentliche Vorbedingung für die Kompetenzentwicklung 

und das Capacity Building einer transformativen Verwaltung und ihrer Gestaltungsfähigkeit ist, 

sind VUKA-Realitäten zu berücksichtigen. Das Instrumentarium eines Reifegradmodells für 

eine nachhaltige Digitalisierung (siehe 6.1 Ein Reifegradmodell für eine nachhaltige 

Digitalisierung des UBA) eröffnet Blickwinkel und Einstiegspunkte, um auf den 

unterschiedlichen organisationalen Strategieleveln einen gemeinsamen Fokus auf komplexe 

Gestaltungsdimensionen der Digitalisierung zu setzen. Im Prozess des Alignments, d. h. der 

Angleichung von Zielen unterschiedlicher Hierarchieebenen, können Schwerpunkte des 

Reifegradmodells genutzt werden, um Komplexitäten zu reduzieren. Auszugehen ist dabei von 

folgenden Vorteilen: 

► Die Dimensionen des Reifegradmodells zeigen jene Aspekte auf, die im Zuge einer 

erfolgreichen digitalen Transformation berücksichtigt werden sollten. Somit reduzieren sie 

die Komplexität der Digitalisierung und bieten Struktur in einem sonst unübersichtlichen 

Feld. 

► Durch die Anwendung des Reifegradmodells können ausstehende sowie neue 

Handlungsbedarfe identifiziert werden. Zudem fördert eine Auseinandersetzung mit dem 

Instrument organisationales Lernen, indem es einen Rahmen bietet, um strategisch 

relevante Fragen in Bezug auf Digitalisierung und Organisationsentwicklung zu reflektieren. 
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► Im Zuge der Zielbestimmung können sowohl exploitative als auch explorative Aktivitäten 

ihrer Umsetzung priorisiert und die Wahl der Instrumente und Vorgehensweisen kann 

entsprechend angepasst werden. 

Explorative Rahmenbedingungen für kurzzyklische Umsetzungsprozesse 

Eine agile Umsetzung in Kurzzeitzyklen benötigt regelmäßig explorative Instrumente und 

Rahmenbedingungen, die in Verwaltungen noch nicht selbstverständliche Organisationspraxis 

darstellen. Sofern im Rahmen kurzzyklischer Umsetzungsprozesse explorative 

Entwicklungsbedarfe und kreative Problemlösungskompetenz gefordert sind, um z. B. einzelne 

Aktionen, Maßnahmen und Projekte im Bereich der Transformationsdomänen experimentell 

aufzugreifen, kann die Etablierung eines Experimentierraums – hier in Form eines Gov-Labs 

(siehe 6.1.3.1 Aufbau des Reifegradmodells für eine nachhaltige Digitalisierung) – hilfreich sein. 

Ein Gov-Lab gibt einen abgestimmten und in der Organisation fest verankerten Rahmen für die 

Praxis iterativer und lernender Systeme und kann an den gewählten Planungs- und 

Strategiezyklen inkrementell ausgerichtet werden. 

Abbildung 13: Emergente Strategien in der digitalen Transformation 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Kudernatsch (2022, S. 30)  
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Der Umgang mit digitaler Transformation bedingt einen Wandel auch in der 

Strategieentwicklung und der Ableitung von Maßnahmen und Aktionen und greift somit tief in 

organisationale Handlungsrationalitäten und Entscheidungsdomänen ein. Der Umgang mit 

VUKA-Realitäten, die den Gestaltungsdimensionen digitaler Transformation zugrunde liegen, 

wird Arbeitsprozesse und damit verbundene Führungs(selbst)verständnisse berühren, die 

somit selbst Gegenstand eines gestaltbaren Wandels werden. Steuerungs- und 

Strategiefähigkeiten sind daher nicht primär mit konventionellen Logiken zu adressieren, 

sondern ebenso auf dem Prüfstand vor dem Hintergrund kollaborativer Strategieentwicklung, 

der Intensivierung eines Gegenstromprinzips von Top-down- und Bottom-up-Planung in 

Verbindung mit deutlicher Handlungsautonomie und Lösungskompetenz auf der sogenannten 

Arbeitsebene. 

5.3 Handlungsleitende Prämissen der digitalen Transformation: 
Menschzentrierung und Nachhaltigkeit 

Im Zusammenhang der Diskursivität einer Ethik der Digitalisierung gewinnt der Begriff eines 

menschzentrierten Ansatzes an Bedeutung: „Dieser geht davon aus, dass das Grundgesetz die 

Menschenwürde an den Anfang und in das Zentrum allen staatlichen Handelns stellt. Die 

Menschenwürde bedeutet aber zugleich auch, dass der Mensch die Verantwortung hat, seine 

persönlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und zu lernen, mit den neuen Herausforderungen 

und Chancen umzugehen“ (Hill, 2022, S. 195). Hill (2022) beschreibt, wie digitale 

Gestaltungsmuster veränderte Arbeits- und Lebensrealitäten schaffen und dabei neue digitale 

Prozesse, Räume und sogar neue Lebenswelten eröffnen (ebd., S. 197). Hierbei müssen 

rechtsstaatliche demokratische Prinzipien gewahrt werden, die den Menschen als den 

Nutzenden und Nutznießenden digitaler Entwicklungen und Transformationen in das Zentrum 

stellt, um die Verschiebung altbekannter Grenzen im Sinne einer „Corporate Digital 

Responsibility“ (CDR) zu gestalten (Geschäftsstelle CDR-Initiative, 2021). Einem Menschenbild 

in Gestalt eines „Neuen Humanismus mit Digitalisierung“ folgend sollten Digitalisierung und die 

mit ihr verknüpften gesellschaftlichen Diskurse über Bildung und Transformation als Chance 

begriffen werden, die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft insgesamt in den Blick zu nehmen: „Es 

gilt nicht, den Menschen für eine veränderte digitale Umwelt vorzubereiten, sondern die 

Rahmenbedingungen für die Entfaltung der menschlichen Potenziale in einer digitalisierten und 

ökologischen Umwelt zu schaffen“ (WBGU, 2019a, S. 35). 

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation hat der Terminus Menschzentrierung seine 

Wurzeln im Forschungsfeld des Human-Centered Designs und zielt darauf ab, die Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Perspektiven des Menschen konsequent in den Mittelpunkt des 

Gestaltungsprozesses zu stellen (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., o. J.). Ziel ist es, 

Produkte, Dienstleistungen und Prozesse so zu gestalten, dass sie optimal auf die Nutzer*innen 

zugeschnitten sind, um eine hohe Qualität der Nutzer*innenerfahrung (User Experience) 

sicherzustellen. In diesem Kontext bedeutet Menschzentrierung nicht nur, dass Lösungen 

funktional sein müssen, sondern dass sie auch intuitiv, benutzer*innenfreundlich, 

bürger*innennah und barrierefrei gestaltet werden. Zentrales Prinzip der Menschzentrierung ist 

eine agile und menschzentrierte18 Entwicklung, die Methoden wie Design Thinking, Ko-Kreation 

und Prototyping integriert, um ein tiefes Verständnis für die Probleme der Nutzer*innen zu 

entwickeln und kreative Lösungen zu generieren. Dies schließt auch die notwendige Inter- und 

 

18 Während Human-Centered Design den Fokus auf die Bedürfnisse und Erfahrungen des Menschen legt, erweitert das Planet-Centric 
Design diesen Ansatz, indem es die ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen von Designentscheidungen auf die Erde 
und ihre Ökosysteme berücksichtigt, um nachhaltige Innovationen zu schaffen, die im Einklang mit den natürlichen Ressourcen 
stehen und die Belastbarkeit der planetaren Grenzen respektieren (Huber, 2021). 
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Abbildung 14: Shifts und Prioritäten des CODES Action Plan19

Quelle: Coalition For Digital Environmental Sustainability (2022, S. 5)  

Vor dem Hintergrund des bereits bestehenden Gefüges aus Normen und normativ wirkenden 

Initiativen und Selbstbekenntnissen politischer Akteur*innen und staatlicher Institutionen 

müssen sich die instrumentell-technischen Entwicklungspfade eng an den handlungsleitenden 

Prämissen der Menschzentrierung und Nachhaltigkeit ausrichten lassen, was sich insbesondere 

an den vielfältigen derzeitigen Aktivitäten und Diskursen bezüglich staatlicher Regulierungs- 

und Rechtssetzungstechniken20 zeigt. Weiter müssen sie sich jedoch insbesondere in der 

inhaltlich-materiellen Gestaltung von sozio-technischen Transformationsprozessen 

widerspiegeln, die auch institutionelle Wandlungsprozesse berühren. Insofern sind Maßgaben, 

die sich über dieses Forschungsvorhaben zunächst für eine Umweltverwaltung ergeben haben, 

beim näheren Hinschauen auch verallgemeinerungsfähige Entwicklungstendenzen, die sich 

durch Legitimationsfragen über die Gestaltbarkeit gesellschaftlicher, technischer und rechtlicher 

Transformationsdomänen für alle staatlichen Institutionen ergeben dürften. 

 

19 Für eine Übersetzung der Abbildung siehe Abschnitt A.6.2 Deutsche Übersetzung des CODES Action Plan

20 Beispielhaft hierfür Plattformregulierung, Digital Services Act sowie KI-Regulierung und KI-Gesetz der EU (Europäisches 
Parlament, 2024)  
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6 Ein Werkzeugkasten für die experimentelle 
Umweltverwaltung: Nachhaltige Transformation 
gestalten  

In Kürze 

Aufbauend auf dem gemeinschaftlichen Konzept- und Begriffsverständnis der partizipativ 

erarbeiteten Transformationsdomänen werden die im Forschungsvorhaben „E-Government 

weiterdenken“ entwickelten zentralen Instrumente vorgestellt: das Reifegradmodell für eine 

nachhaltige Digitalisierung des UBA sowie das Gov-Lab als Experimentierraum in der Binnensicht.  

► Die Vorstellung der jeweiligen Instrumente startet mit der Erläuterung der Motivation und 

Bedarfslage für die Entwicklung des Instruments.  

► Anschließend werden mithilfe eines Perspektivwechsels der Forschungsstand sowie bereits in 

der Praxis genutzte analoge und zur Inspiration dienliche Instrumente skizziert.  

► Darauf aufbauend werden die UBA-spezifischen Instrumente hinsichtlich ihrer Besonderheiten 

und Ergänzung insbesondere in Bezug auf das Themenfeld Nachhaltigkeit vorgestellt.  

► Zudem werden die praktische Erprobung und deren Reflexion dargelegt und es wird ein 

Ausblick für die Verstetigung dieser Instrumente gegeben. 

6.1 Ein Reifegradmodell für eine nachhaltige Digitalisierung des UBA 

Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 Das Reifegradmodell als transformatives Instrument erläutert, 

stellt die Entwicklung eines Instrumentes zur partizipativen Bewertung digitaler Reife 

unterschiedlicher Dimensionen im UBA einen wesentlichen Baustein dieses 

Forschungsvorhabens dar. Im Folgenden wird zunächst die Basis für ein gemeinsames 

Begriffsverständnis von „digitaler Reife“ respektive von Reifegradmodellen gesetzt (siehe 6.1.1 

Motivation und Bedarfslage). Im Anschluss werden gegenwärtige Erkenntnisse aus Wissenschaft 

und Praxis erörtert (siehe 6.1.2 Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis). Darauf aufbauend 

folgt die Vorstellung des Instruments bzw. des „Reifegradmodells für eine nachhaltige 

Digitalisierung des UBA“, indem die Konzeption, die Erprobung und die Reflexion des 

Instruments verhandelt werden (siehe 6.1.3 Ausgestaltung des Reifegradmodells). 

6.1.1 Motivation und Bedarfslage 

Für den Begriff „digitaler Reifegrad“ (englisch „digital maturity“) liegt keine einheitliche 

Definition vor (Aslanova und Kulichkina, 2020). Gemeinsam ist den Definitionen digitaler Reife 

das Verständnis eines Reifeprozesses als Entwicklungspfad eines (biologischen, 

organisatorischen oder technologischen) Systems hin zu einem erwünschten Zielzustand 

(Kohlegger et al., 2009). Digitale Reife lässt sich dementsprechend als der 

Transformationsprozess einer Organisation hin zu einem möglichen digitalen Zielzustand 

verstehen – in Bezug auf die Anpassung an den beständigen digitalen Wandel einerseits und die 

Nutzung der Potenziale der Digitalisierung für das Organisationsziel andererseits (Aslanova und 

Kulichkina, 2020; Kane, 2017). 

Digitale Reifegradmodelle sind Abstraktionen, die als Grundlage für die Bewertung der digitalen 

Reife einer Organisation dienen. Mit dieser Bewertung werden zwei Ziele verfolgt (Berghaus 

und Back, 2016): 
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Entwicklungen hinreichend flexibel ermöglichen und ist demnach selbst dynamisch 

weiterzuentwickeln. 

6.1.2 Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 

Reifegradmodelle unterscheiden sich hinsichtlich ihres Fokus, beispielsweise indem sie auf eine 

bestimmte Branche ausgerichtet sind oder den Schwerpunkt auf einen bestimmten 

Organisations- oder Gestaltungsbereich legen. Auch lässt sich zwischen wissenschaftlich 

validierten und eher heuristisch ausgerichteten Modellen unterscheiden. Eine große Zahl von 

Reifegradmodellen wurde von Beratungsunternehmen entwickelt. Diese scheinen oftmals eher 

Marketingzwecken zu dienen, als dass sie sich tatsächlich zu einer validen Einschätzung des 

Standes der Digitalisierung einer Organisation eignen (Wendler, 2012).  

Bei allen Unterschieden ähneln sich Reifegradmodelle jedoch in ihrem strukturellen Aufbau: 

► Gestaltungsdimensionen: Alle Reifegradmodelle definieren bestimmte 

Gestaltungsdimensionen, die für die digitale Reife einer Organisation als relevant angesehen 

werden und die im Zuge der digitalen Transformation dieser Organisation gestaltet werden 

müssen (Berghaus und Back, 2016). Sie unterscheiden sich im Hinblick darauf, welche 

Gestaltungsdimensionen als relevant in den Blick genommen werden.  

► Reifegradstufen: Reifegradmodellen liegt immer ein Verständnis der Evolution einer 

digitalen Organisation von „niedrigeren“ zu „höheren“ Reifegraden zugrunde. Ältere Modelle 

fassten diese Entwicklungspfade in Reifegradstufen21 zusammen, die den Weg einer 

Organisation bis zum erwünschten Zielzustand – der höchsten Reifegradstufe – beschreiben. 

Eine Stufe fasste dabei die Ausprägung der Organisation in all ihren Gestaltungsbereichen in 

einer Momentaufnahme zusammen. Durch die Zusammenfassung aller Gestaltungsbereiche 

in wenigen Stufen war das dadurch entstehende Bild aber zu undifferenziert, um 

handlungsleitend zu sein. Neuere Reifegradmodelle verzichten daher auf die Definition 

umfassender Reifegradstufen und erlauben, den digitalen Reifegrad einer Organisation 

differenziert in ihren unterschiedlichen Dimensionen zu erfassen (Renteria et al., 2019).  

Das Reifegradmodell des UBA wird auf Grundlage bereits bestehender Reifegradmodelle 

entwickelt und um die beschriebenen Anforderungen (siehe 6.1.1 Motivation und Bedarfslage) 

entsprechend modifiziert bzw. erweitert. Um die verschiedenen Ansätze digitaler 

Reifegradmodelle exemplarisch zu verdeutlichen, werden im Folgenden drei Reifegradmodelle 

kurz skizziert, die im Zuge der Entwicklung als maßgeblich betrachtet wurden: 

► das Digital Maturity Model (DMM)22 der Universität St. Gallen (Berghaus und Back, 2016) 

 

21 Ein Beispiel, wie Reifegradstufen exemplarisch in einem Reifegradmodell konzeptualisiert werden können, bietet das „E-
Government Maturity Model“ von (Layne und Lee, 2001). Dieses Modell war eines der ersten, das die Integration von E-Government-
Elementen in öffentlichen Organisationen abbildet. Der Reifegrad von Organisationen wird hierbei auf einer Dimension von „sparse“ 
(dt. spärlich) bis „complete“ (dt. vollständig) eingeordnet. Eine Organisation mit dem geringsten Reifegrad hätte beispielsweise eine 
Online-Präsenz mit herunterladbaren Dokumenten, während eine Organisation mit der höchsten Reifegradstufe horizontal 
integrierte Systeme besitzt (siehe Abschnitt A.6.3 Beispiel Reifegradstufen im Kontext von E-GovernmentA.6.2). 
22 Das DMM wurde an der Universität St. Gallen entwickelt. Ziel war es, ein wissenschaftlich valides Instrument für die digitale 
Transformation von Unternehmen zu entwickeln, mit dem der Status quo in Bezug auf die Digitalisierung der Organisation erhoben 
und auf dieser Basis weiterer Handlungsbedarf bestimmt werden kann (Berghaus et al., 2016). Jede der sieben Dimensionen wird 
durch zwei bis drei Faktoren konkretisiert. Zur Bestimmung der digitalen Reife dient ein Fragebogen, in dem für jedes 
Reifekriterium wiederum bis zu drei Fragen mit konkreten Merkmalen definiert sind (siehe Abschnitt A.6.5 Dimensionen des DMM). 
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Zusätzlich zu den bestehenden Ansätzen im Bereich der digitalen Reifegradmodelle bieten 

verschiedene Ansätze weitere wertvolle Impulse zur Verknüpfung von Nachhaltigkeit und 

Digitalisierung. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die 2023 in Kraft trat, 

erweitert die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) und fordert Unternehmen auf, 

Nachhaltigkeitsstandards zu nutzen wie etwa die der Global Reporting Initiative, den deutschen 

Nachhaltigkeitskodex oder den UN Global Compact. Neben diesen Nachhaltigkeitsstandards 

erweitert die Sustainability Balanced Scorecard die klassische Balanced Scorecard um 

ökologische und soziale Perspektiven, um eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu 

gewährleisten (Randecker et al., 2023). Diese ergänzenden Ansätze unterstreichen die Relevanz 

einer umfassenden Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der digitalen Transformation und 

schaffen Verknüpfungen zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Zielen. 

Das UBA-spezifische Reifegradmodell wurde nicht wie ursprünglich geplant mithilfe eines 

bestehenden digitalen Reifegradmodells getestet und adaptiert; stattdessen wurde in einem 

agilen Handlungsmodus ein neues Modell auf Grundlage von DiMiOS und DMM generiert und 

weiterentwickelt, um den Bedarfen des UBAs gerecht zu werden (siehe 6.1.1 Motivation und 

Bedarfslage). Beide Modelle werden in folgender Tabelle 4 kurz verglichen. 

Tabelle 4: Vergleich DMM und DiMiOS 

Kriterien DMM DiMiOS 

Sprache Deutsch Englisch 

Umfang 7 Gestaltungsdimensionen, 45 Faktoren 6 Gestaltungsdimensionen, 26 Faktoren 

Format Fragebogen Online-Tool 

Struktur Bewertung von Ist-Zuständen anhand von 
Soll-Zuständen sowie Multiple-Choice-
Bewertung einzelner Fragestellungen 

Bewertung von Ist-Zuständen anhand von 
Soll-Zuständen 

Wesentliche 
Unterschiede 

Höherer Grad der Differenzierung; 
Rollenbeschreibungen (bspw. CIO & CDO) 
sind enthalten sowie ein Fokus auf 
Wachstum und Exploitation  

Bewertungsstatements bewegen sich auf 
einer hohen Granulierungsebene und sind 
im Superlativ formuliert  

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

Im folgenden Abschnitt wird das UBA-eigene Reifegradmodell vorgestellt. 

6.1.3 Ausgestaltung des Reifegradmodells 

6.1.3.1 Aufbau des Reifegradmodells für eine nachhaltige Digitalisierung 

Angelegt als normatives Instrument, werden im Rahmen des Reifegradmodells erstrebenswerte 

Zielzustände partizipativ definiert. Das Reifegradmodell aggregiert dabei die jeweils individuelle 

Wahrnehmung der Organisationsmitglieder in Bezug auf die Gestaltungsdimensionen.  

Das Reifegradmodell setzt sich dabei aus zwei Granulierungsebenen – Gestaltungsdimensionen 

und Bewertungsstatements (normative Leitsätze) – zusammen, die den Bedarfen des UBA 

entsprechend entwickelt wurden (siehe 4.2.2 Das Reifegradmodell als transformatives 

Instrument). Das gegenwärtig genutzte spezifische UBA-Reifegradmodell umfasst zehn 

Gestaltungsdimensionen, die jene Aspekte der digitalen Reife abbilden, die im Sinne einer 

nachhaltigen Digitalisierung des UBA als relevant und notwendig bewertet wurden. Jeder 

Dimension sind zwei bis acht Bewertungsstatements zugeordnet, die einen wünschenswerten 

Zielzustand des UBA beschreiben. Für ein besseres Verständnis der Granulierungsebenen des 
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Modells ist dies beispielhaft für die Gestaltungsdimension „Digitalisierung als Führungsaufgabe“ 

in Abbildung 15 illustriert. 

Abbildung 15: Beispielhafte Darstellung von Gestaltungsdimension und Bewertungsstatements 

 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

Im Folgenden werden die Gestaltungsdimensionen ausführlicher erläutert. Eine Auflistung der 

zugehörigen Bewertungsstatements (normative Leitsätze) ist dem Anhang A.4 Reifegradmodell 

für eine nachhaltige Digitalisierung beigefügt. 

6.1.3.1.1 Gestaltungsdimensionen des Reifegradmodells 

Folgend werden die gegenwärtig enthaltenden Dimensionen und ihre kontextualisierenden 

Beschreibungen für ein besseres Verständnis aufgeführt:  

► Strategische Orientierung der Digitalisierung:  

Die Digitalisierung des UBA ist ein umfassender organisatorischer, kultureller, personeller 

und technologischer Veränderungsprozess, der alle Organisationseinheiten berührt. Um 

diesen zielgerichtet zu gestalten, braucht es ein strategisches Herangehen, das klare Ziele 

und Prioritäten setzt und konsistente Digitalisierungsvorhaben zur Umsetzung definiert. 

► Management der Digitalisierung:  

Die Digitalisierung des UBA muss als umfassender Veränderungsprozess systematisch 

geplant und gesteuert werden. Rollen und Zuständigkeiten für den Veränderungsprozess 

müssen definiert sein und strategische Ziele müssen auf konkrete Digitalisierungsvorhaben 

heruntergebrochen werden, die mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet werden 

müssen. Entscheidend für den Erfolg ist auch, dass sich die Mitarbeitenden als aktiv 

Mitgestaltende an den Veränderungen beteiligen können. 

► Nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung:  

Gemäß dem Leitbild des UBA „Für Mensch und Umwelt“ geht es bei der Digitalisierung des 

UBA nicht um Digitalisierung um jeden Preis, sondern darum, die Digitalisierung ökologisch, 

ökonomisch und sozial nachhaltig zu gestalten. Nachhaltigkeit wird aufgrund ihrer 

besonderen Relevanz als Querschnittsthema in allen Dimensionen adressiert. In dieser 

Dimension wird zusätzlich die strategische Bedeutung betont, die das Thema Nachhaltigkeit 

für die Digitalisierung des UBA hat.  

► Digitale Innovationen:  

Die Digitalisierung geht mit einer Dualität zwischen Effizienzsteigerung im Alltagsbetrieb 

und Innovationen außerhalb des Regelbetriebs einher. Der Begriff „Digitale Innovationen“ 

bezieht sich hierbei auf die Entwicklung und Nutzung neuer Technologien zur Einführung 

neuer oder Optimierung bestehender Prozesse. Um digitale Innovationen in erster Linie zu 

ermöglichen, bedarf es Freiräume zum Experimentieren. Um nachfolgend entwickelte 
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Und schließlich beeinflusst die Gestaltung der Arbeitsmittel auch wesentlich, ob die 

Arbeitsaufgaben, für die sie eingesetzt werden, menschzentriert gestaltet sind. Insbesondere 

ist es wesentlich, dass die Arbeitsmittel den Mitarbeitenden Entscheidungsspielräume 

geben, wie sie bei der Bearbeitung ihrer Arbeitsaufgaben vorgehen wollen. 

Die Gestaltungsdimensionen sind derart geordnet, dass die Betrachtungsebene von einer Makro- 

zu einer Mikrosicht verläuft, d. h. von der ganzheitlichen Organisationssicht (z. B. strategische 

Ausrichtung) bis zum einzelnen Arbeitsplatz (z. B. digitale Arbeitsmittel). Damit variiert auch, ob 

die Bewertungsstatements neutral oder in der Ich-Perspektive formuliert sind. Die folgende 

Darstellung illustriert das Reifegradmodell anhand der Gestaltungsdimensionen. 

Abbildung 16: Gestaltungsdimensionen des UBA-eigenen Reifegradmodells 

 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

Wie in der Abbildung bereits durch unterschiedliche bläuliche Nuancen der Zustimmung 

illustriert, bewerten Anwender*innen die normativen Leitsätze (Bewertungsstatements) gemäß 

ihrer subjektiven Einschätzung anhand einer fünfstufigen Likert-Skala. Um Verzerrungen zu 
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Auf Grundlage der Erfahrungen und der Rückmeldungen der teilnehmenden Personen wurde 

eine hohe Nützlichkeit des Reifegradmodells für eine nachhaltige Digitalisierung des UBA 

bestätigt, um bestehende Herausforderungen sichtbar zu machen, Sprachfähigkeit herzustellen 

und schließlich darüber in Dialog zu treten, sich an einen wünschenswerten Zielzustand über die 

Formulierung von Durchbruchszielen in unterschiedlichen Gestaltungsdimensionen anzunähern 

(siehe 5.2. Agile Strategieentwicklung in der digitalen Transformation).  

6.2 Ein Gov-Lab für eine explorative Binnensicht des UBA 

Es folgt zunächst ein Abriss der Motivation des UBA, einen Experimentierraum bzw. ein Gov-Lab 

in der Binnensicht zu konzeptionieren sowie zu erproben (siehe 6.2.1 Motivation und 

Bedarfslage). Im Anschluss werden gegenwärtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus der 

Wissenschaft und Praxis zur erfolgreichen Konzeption und Verankerung eines 

Experimentierraumes erörtert (siehe 6.2.2 Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis). Darauf 

aufbauend folgt die Vorstellung bzw. Entwicklung des Instruments „Gov-Lab“, indem die 

Konzeption, Erprobung und Reflexion des Instruments verhandelt wird (siehe 6.2.3 

Ausgestaltung des Gov-Labs). 

6.2.1 Motivation und Bedarfslage 

Labore, Innovations- und Experimentierräume, Thinktanks, Innovation Hubs, Gov-Labs, 

Digitalisierungslabore, Kreativwerkstätten – eine Vielzahl von Begriffen tummelt sich im 

Spielfeld rund um digitale Transformation, Organisationswandel sowie Strategie- und 

Produktentwicklung. In der Heterogenität sind auch immer wieder Gemeinsamkeiten der 

unterschiedlichen Labore zu erkennen. Unter einem Experimentierraum verstehen wir zur 

Einführung zunächst einen i. d. R. physischen oder virtuellen Lern- und Begegnungsort, der 

zumeist Kooperation fördert und dem ein experimenteller, forschender Charakter innewohnt. 

Zahlreiche Experimentierräume und Labore haben sich in der gegenwärtigen Verwaltungspraxis 

national wie international etabliert und leben vor, wie über aktuelle komplexe 

Herausforderungen der VUKA-Welt nachgedacht und über mögliche digitale Zukünfte diskutiert 

werden kann. Dabei verbleiben viele Labore nicht in der Diskussion und Konzeption möglicher 

Szenarien, sondern bieten der öffentlichen Verwaltung auch einen geschützten Rahmen, um 

konkrete Umsetzungsideen experimentell zu erproben. 

Das Gov-Lab für eine explorative Binnensicht des UBA soll sowohl einen Experimentierraum für 

Fragestellungen mit innovativem Charakter rund um die Transformation im Allgemeinen und 

für die digitale Transformation im Speziellen sowie für die kulturellen, organisationalen und 

technologischen Implikationen des UBA bieten. Dabei ist eine veränderte Handlungs- und 

Strukturierungslogik für Verwaltungstransformation nebst organisatorischem Rahmen, 

Vorgehensweisen und Methoden zur Bearbeitung aktueller Herausforderungen innerhalb des 

UBA zu entwickeln.  

Das Gov-Lab soll es ermöglichen, Zukünfte des Verwaltungshandelns mit ihren komplexen 

Herausforderungen zu erkunden und nachhaltige Lösungen zur Gestaltung der doppelten und 

sozial-ökologischen Transformation zu entwickeln. Im Sinne des forschungs- und 

transformativen Ansatzes des Forschungsvorhabens „E-Government weiterdenken“ wohnen die 

Prämissen des institutionellen Lernens, der Menschzentrierung und der Nachhaltigkeit dem 

Leitgedanken der Gov-Labs inne (siehe 5.3 Handlungsleitende Prämissen der digitalen 

Transformation: Menschzentrierung und Nachhaltigkeit). 

Das Gov-Lab im explorativen Modus soll insbesondere dann Anwendung finden, wenn 

traditionelle Verwaltungs- und Planungsansätze, wie etwa das Wasserfallmodell, an ihre 
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Grenzen stoßen. Ein Gov-Lab kann Raum für die Erprobung von Lösungen in Kontexten geben, 

die durch eine hohe Komplexität und Unsicherheit gekennzeichnet sind – sogenannte „wicked 

problems“. Solche Herausforderungen, die im Kontext der sozial-ökologischen Transformation 

häufig auftreten, sind durch Unklarheit und Veränderlichkeit definiert und erfordern flexible, 

iterative und adaptive Ansätze. Hier bietet ein Gov-Lab den notwendigen Raum, um in einem 

kontrollierten, aber explorativen Umfeld neue Wege zu erproben und dabei Risiken bewusst 

einzugehen. Das klassische Wasserfallmodell – ein eher lineares und exploitatives Vorgehen – 

verliert allerdings nicht die Existenzberechtigung. Anwendungsfälle, in denen dieses Modell 

sinnvoll und notwendig ist, insbesondere bei klar definierten, stabilen Problemstellungen und 

festgelegten Zielvorgaben, sind weiterhin denkbar. In solchen Szenarien können tradierte, 

eingebübte Vorgehensmodelle eine effiziente und präzise Methodik bieten. Während ein Gov-

Lab vor allem dann von Nutzen ist, wenn die öffentliche Verwaltung mit unbekannten Variablen 

und unvorhersehbaren Entwicklungen konfrontiert wird, bleibt das Wasserfallmodell in 

Kontexten, die eine klare Struktur und eine schrittweise Vorgehensweise erfordern, relevant. 

Diese Differenzierung zwischen explorativen und exploitativen Ansätzen bietet öffentlichen 

Verwaltungen die Flexibilität, je nach Bedarf zwischen den beiden Modi zu wechseln und so den 

Anforderungen der digitalen Transformation und anderer komplexer Aufgaben gerecht zu 

werden. 

Mit diesem Ansatz gliedert sich die Idee eines Gov-Labs in den Anspruch des UBA ein, sich 

explorativ mit der Generierung und Verteilung von explizitem und implizitem Wissen, dem 

Zustandekommen von Entscheidungen und seiner Aufgabenerfüllung im Kontext von 

Digitalisierung und Polykrise auseinanderzusetzen: Die Entwicklung eines Gov-Labs soll dabei 

Raum bieten, eine zukunftsoffene, flexible digitale Verwaltungsorganisation im Sinne eines 

Reallabors in der Binnensicht zu erforschen, experimentell zu erproben und im UBA zu 

verankern. Eine innerhalb des Gov-Labs abgesteckte Internalisierung von Unbestimmtheiten 

und Ambivalenzen ist hierfür ebenso wesentlich wie die Öffnung gegenüber dem Nicht-Wissen. 

Das Gov-Lab soll es erlauben, einen bewussten Umgang mit Fehlern in die Erkundungs- und 

Lernprozesse zu integrieren. 

Immer mehr Verwaltungen experimentieren bereits unter diesen Prämissen. Welche 

Empfehlungen sich dabei in der wissenschaftlichen Literatur herauskristallisieren, wie andere 

öffentliche Institutionen ihre Zukünfte in einem eigenen Labor erkunden und erproben, wird im 

folgenden Abschnitt illustriert.  

6.2.2 Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 

Wie bereits erwähnt wird das Experimentieren zum Gegenstand von Regierungsmaßnahmen, 

wie u. a. die viel diskutierte Schaffung eines „Reallabor- und Freiheitszonen-Gesetzes“ zeigt 

(siehe 3.1.1 Experimentierklauseln: Der kontrollierte Regelbruch für Verwaltungsinnovationen). 

Im folgenden Abschnitt werden sieben Empfehlungen aus der Literatur sowie Gemeinsamkeiten 

wirkungsvoller Experimentierräume und Labore aus der Verwaltungspraxis abgeleitet. 

6.2.2.1 Zentrale Empfehlungen für ein wirkungsvolles Gov-Lab 

Zur Einführung in die folgenden Empfehlungen für einen wirkungsvollen Experimentierraum 

werden zunächst zwei Praxisbeispiele in der gegenwärtigen Verwaltungspraxis kurz vorgestellt, 

die den Empfehlungen als Referenz dienen.  

Ein Beispiel für ein existierendes Labor ist das britische Policy Lab30. Das Policy Lab lebt das 

Experimentieren als Testfeld politischer Innovationen für die britische Regierung vor. Dabei 
 

30 https://openpolicy.blog.gov.uk/about/ 
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arbeitet das Policy Lab auf drei Ebenen (sieheAbbildung 17:  Drei Ebenen der Wirkung). 

Während sich im Lab die Dualität aus Projekten respektive neuen Lösungen, gesteigerter 

Leistung respektive neuen Fähigkeiten und Werkzeugen ergibt, setzt sich das Policy Lab zudem 

übergreifend mit einer innovativen Politik auseinander (Policy Lab, 2014). Hierfür sind aber, die 

Dualität betreffend, ein neues Denken sowie regulatorisches Lernen durch eigene Experimente 

innerhalb des Labs erforderlich. Mithilfe von spekulativen Designs werden Szenarien entwickelt, 

die bei der politischen Entscheidungsfindung unterstützen, indem sie die kritische Debatte über 

mögliche Zukünfte befördern wie z. B. „Die Zukunft des Alterns“ oder „Bahnfahrten im Jahre 

2035“. 

Abbildung 17:  Drei Ebenen der Wirkung 

 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt und Übersetzung nach Policy Lab (2014)  

Neben dem britischen Policy Lab ist das Berliner CityLAB exemplarisch für Experimentierräume 

in der Verwaltungspraxis. Das CityLAB Berlin31 lebt Partizipation vor: Als öffentlicher 

Experimentierraum ist der Grundgedanke, Innovation und Partizipation stets 

zusammenzudenken (CityLAB Berlin, 2022a): So zielen die meisten Angebote des Labors darauf 

ab, Ideen der Stadtgesellschaft in den Beteiligungs- und Ausgestaltungsprozess eines digitalen 

Berlins einzubringen.  

Es folgen sieben Empfehlungen wirkungsvoller Experimentierräume und Labore. Diese können 

als Inspiration für die Konzeption und Ausgestaltung des Gov-Labs dienen, um Transformation 

im Allgemeinen und digitale Transformation im Speziellen im UBA weiterzudenken. 

6.2.2.1.1 Auf Experimente einlassen 

Labore sind Orte der Experimente und der Erkenntnis. In methodisch angelegten 

Untersuchungen zur empirischen Gewinnung von Erkenntnissen werden zugrunde liegende 

Hypothesen aufgestellt und in einem geschützten Umfeld getestet, bevor sie in der Breite u. a. in 

einer ersten Ausbaustufe als Minimum Viable Product (MVP) ausgerollt werden.  

Experimentierräume eignen sich dabei im Besonderen, um komplexe realweltliche 

Fragestellungen und die dahinterstehenden Herausforderungen zu adressieren. Hierfür muss 

allerdings ein Raum geboten werden, der ein freies Explorieren, mitunter auch einmal abseits 

der eigentlichen Zielstellung, möglich macht (Braun et al., 2021). Eine Kultur des 
 

31 https://citylab-berlin.org/de/about-us/ 
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erweisen sich Opinion Leader bzw. gut vernetzte Individuen als essenziell, da sie entscheidendes 

Wissen und Expertise beitragen und auf potenzielle Hindernisse hinweisen können (Lentsch 

und Wutzler, 2021). 

Auch hier lebt das CityLAB Berlin an seiner Schnittstelle zwischen Stadtgesellschaft, Verwaltung 

und Wissenschaft vor, wie verschiedenste Interessengruppen miteinander vernetzt werden 

können: Als Plattform und Begegnungsraum bringt es Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, 

Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft bei mehr als hundert öffentlichen Formaten, von 

kleinen Praxisworkshops bis hin zu Großveranstaltungen zu digitalen und nachhaltigen 

Zukunftsthemen, zusammen (Technologiestiftung Berlin, 2024). 

6.2.2.1.5 Menschzentrierung in einem agilen Set-up 

Als entscheidender Erfolgsfaktor gilt, den Fokus auf den Menschen innerhalb eines 

Experimentierraumes zu legen (Braun et al., 2021). Dies kann in Laboren durch die Anwendung 

menschzentrierter Methoden entlang des Experimentierprozesses gelingen (Bünzow, 2021). 

Gerade die Arbeit mit vielfältigen Methoden und Strukturen ermöglicht die Inklusion 

verschiedener Sichtweisen eines interdisziplinär zusammengesetzten Teams in der Entwicklung 

sowie die Inklusion der Bedürfnisse der späteren Nutzer*innen. Zu berücksichtigen ist, dass die 

Arbeitsmethoden mit den Zielen des Labors übereinstimmen und keinesfalls Selbstzweck sein 

dürfen (Lentsch und Wutzler, 2021).  

Die Übernahme solch agiler Arbeitsweisen und Methoden hält zunehmend Einzug in die 

Verwaltungspraxis. Die Begriffe Agilität bzw. agile Verwaltung werden in diesem Kontext 

oftmals verwendet. Insbesondere in hierarchisch geprägten Strukturen wird meist das tradierte 

sequenzielle Wasserfallmodell aufgrund der hohen Planungssicherheit für die Umsetzung von 

Projekten exploitativ genutzt (siehe 3.2 Vom Nutzen, beidhändig agieren zu können: 

Ambidextrie). Neuere Agilitätsansätze planen anders als die vorab geplanten linear aufeinander 

aufbauenden Projektschritte: Es werden kürzere Iterationen (sogenannte Sprints) eingeführt, 

um bedarfsgerecht und adäquat auf Anpassungs- und Lernprozesse reagieren zu können 

(Exploration).  

Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass Experimentierräume sich in der Wahrnehmung von 

Beschäftigten und Stakeholdern von der Hauptverwaltung abgrenzen, um eine neue 

Arbeitsweise und -kultur vorzuleben, und als Folge des agilen Set-ups und der ggf. ungewohnten 

Arbeitsweisen als Fremdkörper wahrgenommen werden. Interviews mit den Teilnehmenden 

der OZG-Digitalisierungslabore (Mergel et al., 2021) haben beispielsweise anfängliche 

Hemmschwellen der Teilnehmenden beim Umgang mit Begrifflichkeiten (insbesondere 

fachspezifische und englische Termini) identifiziert. Auch die Methoden und Arbeitsweisen der 

OZG-Digitalisierungslabore waren für die Teilnehmenden überwiegend neu und die Abkehr von 

der Lust des Protokollierens und Formalisierens war nicht zu unterschätzen. Der Spagat 

zwischen gleichzeitigem Arbeiten und Lernen ist sensibel auszutarieren und erfordert eine gute 

Moderationsleistung. 

In diesem Zusammenhang wird stärker darauf zu achten sein, identitätsstiftende und 

integrierende Wege aufzuzeigen, um vermeintlich trennende subkulturelle oder 

arbeitsorganisatorische Aspekte zu überwinden und z. B. nutzer*innen- und 

adressat*innengerechte Sprache, Methoden, Visualisierungen und Erklärungen anzuwenden. 

6.2.2.1.6 In die Umsetzungsphase gelangen 

Innovationsprojekte der Verwaltung wie etwa die OZG-Digitalisierungslabore im Kontext von 

klassischer Verwaltungslogik im Sinne von Effizienzsteigerung und Umsetzung von Gesetzen 

(Exploitation) verfolgen häufig eine projektbezogene Ordnungslogik. Die im Kontext der VUKA-
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Herausforderungen benötigten offeneren Explorationslogiken sind bisher weniger erprobt. Im 

Sinne des Cynefin-Modells zu komplexen Herausforderungen wird ein Modus des Testens, 

Wahrnehmens und Reagierens empfohlen. Dabei hilft ein iteratives Erproben im Sinne von 

Problemräumen und Lösungsräumen. Während zunächst die zugrunde liegenden 

Problemstellungen erkundet und Lösungsansätze entworfen werden, müssen auch Ressourcen 

für einen Umsetzungsraum bereitstehen. Derzeit enden viele klassische Innovationsprojekte der 

öffentlichen Verwaltung bei der Prototypisierung eines Minimal Viable Product (MVP) und kaum 

ein konkretes Produkt oder ein konkreter Prozess wird schlussendlich in die Praxis überführt. 

Insofern bleibt aktuell der Befund, dass Verwaltung vielleicht weniger ein Erkenntnis-, sondern 

vielmehr ein Umsetzungsproblem habe (Wierwille, 2022).  

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, orientiert sich das CityLAB Berlin an einem 

weiterentwickelten Experimentierprozess, der um die beiden Phasen des „Erprobens“ und 

„Navigierens“ ergänzt wurde (siehe Abbildung 18: ). Dies soll sicherstellen, dass die 

entwickelten Ansätze auch in die Umsetzung gebracht werden. 

Abbildung 18:  Experimentierprozess des CityLAB 

 
Quelle: Paulick-Thiel et al. (2020)  

6.2.2.1.7 Rückendeckung  

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Experimentierräume und Labore der öffentlichen 

Verwaltung ist, dass diese Rückendeckung durch die Politik und die oberste Führungsebene 

erhalten (Stutzenberger, 2021). Diese Rückendeckung zeigt sich einerseits in der 

Umweltpolitischen Digitalagenda des BMUV, das in Reallaboren eine zentrale Maßnahme zur 

Erreichung der Ziele der Agenda sieht (Geibler und Stelzer, 2020). Andererseits zeigt sich die 

Unterstützung in dem vermehrten Einbezug von Reallaborkonzepten in politische Strategien 

und Publikationen (BMU, 2020; WBGU et al., 2016, 2019a; UBA et al., 2018). 

6.2.2.1.8 Schlussfolgerung und Zwischenfazit 

Abschließend empfiehlt die gegenwärtige Literatur zu Experimentierräumen, dass die 

gesammelten Erfolgsfaktoren bzw. Empfehlungen an die Besonderheiten des öffentlichen 

Sektors, gerade auch hinsichtlich des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit, 

angepasst und individuell zugeschnitten werden sollten, wenn es darum geht, ein neues Labor in 

der Verwaltung zu initialisieren. Aus diesem Grund werden die Implikationen für das Gov-Lab 

des UBA im Folgenden diskutiert, um die Besonderheiten und den gegebenen institutionellen 

Voraussetzungen Rechnung zu tragen. 

Vorab kann festgestellt werden, dass einige identifizierte Erfolgsfaktoren aus der Theorie in der 

Praxis von öffentlicher Verwaltung nicht immer auf Organisationsstrukturen treffen, die diese 

Empfehlungen befördern (z. B. hohe fachliche Autonomiegrade, Dezentralität, hierarchische 

Entscheidungskaskaden).  
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Abbildung 19:  Reallabore im Vergleich zum Gov-Lab 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt  

Das Gov-Lab ist als internes Reallabor der Umweltverwaltung konzipiert, das spezifische 

organisatorische und kulturelle Transformationen vorantreibt, während es die partizipativen 

und lernenden Ansätze traditioneller Reallabore adaptiert. 

6.2.3 Ausgestaltung des Gov-Labs 

Das im Folgenden beschriebene Feinkonzept fasst den bisherigen Stand an Erkenntnissen und 

Erfahrungen der Konzeption, des Aufbaus und der Verstetigung eines Gov-Labs für eine 

explorative Binnensicht des UBA zusammen. Die erarbeiteten Fragestellungen sind zuvörderst 

erwartungsgemäß für Umweltbehörden interessant, können darüber hinaus auch für 

Verwaltungen, die die sozial-ökologische Transformation mit ihren komplexen Bedingtheiten 

und Dynamiken durch Vernetzung gestalten wollen, nutzbar sein. Das Gov-Lab soll insbesondere 

die Verbindungen fachthematischer sowie wissenschaftlicher Kontexte stärken, um 

Crossfunktionalitäten herzustellen und Silostrukturen zu überwinden – Herausforderungen, 

denen sich die öffentliche Verwaltung im Allgemeinen gegenübersieht. 

6.2.3.1 Aufbau des Gov-Labs für eine explorative Binnensicht 

6.2.3.1.1 „E-Government weiterdenken“ in Zukünften  

Viele Organisationen schrecken vor der Komplexität zurück, die im Cynefin-Modell adressiert 

wird (siehe 2.3 Lernen erlernen — die experimentelle Umweltverwaltung) und die mit der 

Vielzahl neuer Trends und Treiber der Transformationsdomänen (siehe 5.1 

Transformationsdomänen für ein gemeinsames Verständnis von Zukünften im UBA) in 

Kombination mit restriktiven Rahmenbedingungen – politisch oder administrativ – einhergehen. 

Die Teilnehmenden der künftigen Gov-Labs sollen sich zukunftsweisenden Fragestellungen 

widmen. Dabei ist zunächst essenziell zu wissen, warum das Weiterdenken in Zukünften so 

zentral ist.  

In Zukünften respektive in Zukunftsszenarien zu denken, kann dabei helfen, einen emotionalen 

Bezug und ein besseres Verständnis herzustellen, indem Trends, Signale und subjektive 
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Annahmen vereint werden. Anhand von Zukunftsszenarien33 kann ein Umgang mit 

verschwimmenden Grenzen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen in einer komplexen VUKA-

Welt erprobt werden. Es geht dabei um die Stärkung der Fähigkeit, Entwicklungen zu 

antizipieren und in Iterationen immer wieder neue Anpassungsbedarfe zu prüfen. 

Wenn Menschen von der Zukunft sprechen, sprechen sie allerdings meist über die Zukunft im 

Singular, kaum über Zukünfte im Plural. Da Sprache das Denken beeinflusst, schließt das 

Sprechen und Denken über eine singuläre und determinierte Zukunft alternative Entwicklungen 

aus und begrenzt Möglichkeitsräume. Wenn wir „Zukunft“ im Singular verstehen, scheint diese 

möglicherweise vorgezeichnet, vorhersehbar, und in Zeiten der Polykrise immer auch 

apokalyptisch; der Weg dahin linear, ähnlich einem gedanklichen Zeitstrahl (Groß und Mandir, 

2022, S. 68 ff.)  

In der Literatur (Groß und Mandir, 2022; Voros, 2017) wird dem Zeitstrahl vermehrt ein sich 

öffnender Zukunftskegel (Future Cone) entgegengesetzt. Der Zukunftskegel kann helfen, über 

andere „Zukünfte“ nachzudenken, gegenwärtige Annahmen zu hinterfragen und dabei 

unterstützen, in der Gegenwart möglichst klügere Entscheidungen zu treffen. Dieser 

Zukunftskegel wird in unterschiedlichen Detaillierungsgraden aufbereitet: Die Zukünfte werden 

in wahrscheinliche, plausible, mögliche oder sogar absurde Kategorien projiziert.34 In folgender 

Abbildung werden die jeweiligen Kategorien illustriert. Je näher der Mitte des Zukunftskegels 

die Zukünfte verortet sind, desto besser ist die Planungstiefe verbalisierbar. 

Abbildung 20: Zukunftskegel 

 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Groß und Mandir (2022, S. 69)  

Die Zukünfte können sowohl utopischer als auch dystopischer Natur sein. Es besteht mit dem 

Ansatz eines Gov-Labs nicht der Anspruch, Zukünfte für das UBA zu prognostizieren. Die Idee ist 

es, Designansätze wie Design Thinking und Design Futuring zu nutzen, um Zukünfte respektive 

Möglichkeitsräume zu eröffnen, die diskutiert werden können.  

 

33 Die Szenario-Technik kann hier ein hilfreiches Instrument sein, um hypothetische Zukunftsbilder zu entwickeln und 
Handlungsalternativen aufzuzeigen. Beispielhaft präsentiert die Studie „Verwaltung auf der grünen Wiese – Szenarien alternativer 
digitaler Organisationsformen des Staates“ vier Szenarien mit alternativen Organisationsformen der öffentlichen Verwaltung (Thapa 
et al., 2022). Jene Verwaltungswelten beruhen auf der heutigen deutschen Gesellschaft und dem aktuellen Stand der Technik, lösen 
sich aber darüber hinaus von historischen Pfadabhängigkeiten der Verwaltung wie etwa Rechtsrahmen, Berufskultur, gewohnten 
Vorgehensweisen und der gewachsenen Behördenlandschaft. 

34 Wahrscheinliche Zukünfte berücksichtigen aktuelle Trends, die bereits bekannt sind und die auch wahrscheinlich eintreten 
werden. Plausible Zukünfte sind weniger wahrscheinlich, können aber nach dem derzeitigen Kenntnisstand dennoch eintreten. Hier 
geht es weniger um Vorhersagen, sondern um die Erforschung alternativer wirtschaftlicher und politischer Zukünfte, um 
sicherzustellen, dass eine Organisation darauf vorbereitet ist und in einer Reihe unterschiedlicher Zukünfte gedeiht. Mögliche 
Zukünfte werden derzeit nicht als wahrscheinlich oder plausibel interpretiert, aber eine signifikante, disruptive Änderung der 
Umstände könnte dennoch dazu führen, dass diese möglichen Zukünfte eintreten (Groß und Mandir, 2022, S. 68 ff.). 
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gestellt (Was kommt nach dem OZG 2.0?) und mit möglichen Zukunftsszenarien provoziert. 

Der dazugehörige Designansatz ist das Futures Thinking. Beispiele für diese Erkundung 

neuer Zukünfte umfassen Themen wie Open Government und Bürger*innenbeteiligung, 

Open Source sowie die Automatisierung in Verwaltungsprozessen. 

Insgesamt veranschaulicht die Abbildung 21 die Notwendigkeit, sowohl kurzfristige, 

praxisorientierte Lösungen im Rahmen des „E-Government-Denkens“ zu entwickeln als auch 

langfristige, visionäre Ansätze im „E-Government-Weiterdenken“ zu erforschen und zu 

etablieren. Beide Ansätze sind komplementär und notwendig, um eine nachhaltige und 

zukunftsfähige digitale Verwaltung zu gestalten. 

Abbildung 21: Spektrum E-Government denken & weiterdenken 

 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt 

Ausgehend von aktuellen Herausforderungen und Aufgaben, die die Arbeit des UBA tangieren, 

werden konkrete Lösungsansätze zur Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger 

Problemstellungen innerhalb bestehender Rahmenbedingungen mit den Betroffenen entwickelt, 

erprobt und in der Umsetzung begleitet. Beim Umgang mit den identifizierten 

Transformationsdomänen (siehe 5.1 Transformationsdomänen für ein gemeinsames 

Verständnis von Zukünften im UBA) soll nicht beim UBA allein und beim aktuell Umsetzbaren 

stehen geblieben, sondern eine Strategiefähigkeit insbesondere im Nexus von Nachhaltigkeit 

und Menschzentrierung ermöglicht werden (siehe 5.3 Handlungsleitende Prämissen der 

digitalen Transformation: Menschzentrierung und Nachhaltigkeit). Es soll erkundet werden, 

welche grundlegenden Herausforderungen staatlichen Handelns den aktuellen Problemlagen 

zugrunde liegen, und ein wissenschaftlich fundierter Zukunftsentwurf entwickelt werden, wie 

diese Herausforderungen grundsätzlich in einer transformativen Umweltverwaltung bewältigt 

werden können.  
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Abbildung 22: E-Government aushandeln 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Voros (2017); Groß und Mandir (2022, S. 69)  

Mit diesem experimentellen und bedarfsorientierten Narrativ ergänzt das Gov-Lab bestehende 

Möglichkeitsräume des UBA wie etwa das „Forum Digitalisierung“, das „Anwendungslabor für 

Künstliche Intelligenz und Big Data“ (UBA, 2022) sowie die bereits konzipierten Ansätze zur 

Etablierung von Transformationswerkstätten (UBA, 2021). Die Gov-Labs sind so konzipiert, dass 

bestehende Herausforderungen und Lösungsansätze anwendungsorientiert aufgenommen und 

angeknüpft sowie aus einem erweiterten, übergreifenden Blickwinkel weitergedacht werden 

können.  

6.2.3.1.2 Experimentierphasen des Gov-Labs 

Wie bereits beschrieben sind viele Verwaltungen weniger von einem Erkenntnis-, sondern 

vielmehr von einem Umsetzungsproblem betroffen (Wierwille, 2022). Diese Problemlage findet 

sich jedoch häufig verkürzt dargestellt in der Annahme, dass ausschließlich ein 

Umsetzungsproblem vorliege. Wie in Abschnitt 3 Theoretische Verortung einer experimentellen 

Umweltverwaltung erläutert, besteht auch ein Erkenntnisproblem darin, dass die Forschung 

hinsichtlich einer wirksamen, nachhaltigen und breiten Umsetzung von Reformen und 

Innovationen im Bereich der öffentlichen Verwaltung bislang nicht weit genug entwickelt ist. 

Dieser Problemlage bewusst, orientiert sich das Gov-Lab für eine explorative Binnensicht des 

UBA in seiner Arbeits- und Funktionsweise am Vorgehensmodell des CityLAB Berlin, um den 

Phasen der Erprobung und der Begleitung der Lösungsansätze im Umsetzungsprozess von 

vornherein Rechnung zu tragen. 

Für Gov-Labs im UBA wird dementsprechend ein fest definiertes Raumgerüst, auf das sich die 

Initiator*innen im Vorhinein einigen, etabliert. Für jedes zukünftige Gov-Lab werden zudem 

konfigurierbare Raumelemente bzw. Bausteine, die sich von Gov-Lab zu Gov-Lab unterscheiden 

können (siehe 6.2.3.1.3 Bausteine zur Konfiguration eines Gov-Labs, z. B. Zielgruppe, 

Akteur*innen), eruiert. Grundsätzlich kann hierbei zwischen zwei Nutzungsszenarien der 

Bausteine unterschieden werden. Im ersten Fall werden die Bausteine verwendet, um 

strukturelle Parameter für das Raumgerüst und die darin stattfindenden Aktivitäten – wie die 

Entwicklung eines Prototyps – festzulegen. Im zweiten Fall dienen die Bausteine und 

dahinterliegenden Fragestellungen der Konfiguration einer experimentellen Erprobung. Die 

beiden Nutzungsszenarien schließen sich nicht gegenseitig aus und können sowohl 
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nacheinander als auch parallel Anwendung finden. Entscheidend für die Etablierung des 

Raumgerüsts bzw. die Auswahl der Bausteine ist die Zielstellung des jeweiligen Gov-Labs.  

Aufbauend auf den vorgestellten gängigen Phasen eines Experimentiermodus (siehe 6.2.2.1.6 In 

die Umsetzungsphase gelangen) gliedert sich das Raumgerüst in drei Phasen (siehe Abbildung 

23):  

► In der ersten Phase wird eine initiale Problemformulierung analysiert, hinterfragt und aus 

unterschiedlichen Perspektiven mit den beteiligten Akteur*innen angereichert. Es ist 

erforderlich, mit einer möglichst konkreten Fragestellung in den Problemraum zu starten 

und das Gov-Lab zu eröffnen. Ein inhaltlicher übergreifender Impuls, der die 

Problemstellung unter Einbeziehung wissenschaftlicher sowie praktischer Erkenntnisse 

beleuchtet, kann ein geeigneter und inspirierender Ausgangspunkt für den Einstieg in diese 

erste Phase sein. Nach Abschluss des Problemraums können die Akteur*innen für die 

darauffolgende Phase (Lösungsraum) neu zusammengestellt werden.  

► In der zweiten Phase werden mithilfe verschiedener Kreativmethoden die 

Rahmenbedingungen, die das Vorgehen im Experimentierraum betreffen, ausgelotet. Ziel des 

Lösungsraums ist es, in den vorgegebenen Rahmenbedingungen des Gov-Labs einen 

innovativen und praxistauglichen Lösungsansatz auf Basis der dezidierten Problemstellung 

zu entwickeln. Sowohl Inhalt als auch Form des Lösungsansatzes können je nach Gov-Lab 

unterschiedlich ausfallen. Auch im Lösungsraum können das Set-up der Akteur*innen und 

die Zielstellung für die darauffolgende Phase (Experimentierraum) erneut verändert 

werden.  

► In der dritten Phase wird der Lösungsansatz in einem geschützten Bereich unter 

Realbedingungen erprobt. Gleichzeitig kann damit die Umsetzung in der Fläche vorbereitet 

oder es können weitere Erkenntnisse zur Lösungsadaption gewonnen werden. Ziel des 

Experimentierraums ist es, den Lösungsansatz zu erproben, Erkenntnisse zu gewinnen und 

eine strategische Entscheidungsfähigkeit für die Leitungsebene herzustellen. 

Diese drei Phasen bilden einen groben Orientierungsrahmen für Gov-Labs und sind 

insbesondere für realweltliche Probleme des „E-Government-Denkens“ (fictional functions) ein 

praktikabler Weg.  

Abbildung 23: Die drei Phasen der Gov-Labs 

 

Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach Leipziger Verkehrsbetriebe (2019) 
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6.2.3.1.3 Bausteine zur Konfiguration eines Gov-Labs 

Durch das BMWK-Konzept eines Reallabore-Gesetzes (3.1 Vom Nutzen der Regelabweichung: 

Kontrollierter Regelbruch) und dessen erwartete Umsetzung erweitern und legitimieren sich die 

Experimentier- und Umsetzungsmöglichkeiten in Verwaltungen: Geschützte Möglichkeitsräume 

können geschaffen werden, die es erlauben, Lösungen unter Realbedingungen mithilfe von 

Experimentierklauseln zu entwickeln und zu erproben und somit für die Umsetzung in der 

Fläche vorzubereiten.  

Für die Konzeption von Gov-Labs sind u. a. die Reallabore-Strategie und das Handbuch zu 

Reallaboren „Freiräume Innovationen“ vom BMWi (2019) handlungsleitend. Aufbauend auf den 

Fragestellungen des Handbuchs wurden für das UBA Bausteine für die Konfiguration eines Gov-

Labs abgeleitet. Diese Bausteine können als Orientierung dienen und hilfreiche Denkanstöße 

geben, welche Akteur*innen z. B. frühzeitig einzubinden sind oder worauf überhaupt der 

Anwendungsfall bzw. das Erkenntnisinteresse abzielt.  

Wie bereits beschrieben können die Bausteine für zwei Nutzungsszenarien eingesetzt werden, 

schließen sich nicht gegenseitig aus und können sowohl sequenziell als auch parallel 

Anwendung finden. Eine vollständige Ausarbeitung ist der Initiierung eines Gov-Labs nicht 

vorangestellt. Vielmehr ist eine sukzessive, teilweise sogar je nach Raum (siehe 6.2.3.1.2 

Experimentierphasen des Gov-Labs) iterative Bearbeitung der Bausteine vorgesehen.  

Die folgende Darstellung zeigt die einzelnen Bausteine, die grundsätzlich verinnerlicht sowie 

strukturiert und organisiert werden sollten. 

Abbildung 24: Bausteine des Gov-Labs 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt in Anlehnung an BMWi (2019)  

Die Bausteine (siehe Abbildung 24) lassen sich in drei übergreifende Themenblöcke 

subsummieren: 

► Vorbereitung und Planung (grün eingefärbt) 

► Rechtliche Aspekte (gelb eingefärbt) 

► Ausgestaltung und Umsetzung (blau eingefärbt) 
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folgende Abbildung illustriert weitere vier Bausteine, die für die Legitimierung eines Gov-Labs – 

von der Idee bis zur Realisierung – wesentlich sind.  

Abbildung 25: Konfigurationsbausteine für die Handlungsbasis 

 
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt nach BMWi (2019)   

Initiierung: Um ein Gov-Lab zu initiieren, soll es allen Mitarbeitenden möglich sein, ihre Ideen 

einzubringen, um Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit zu fördern. Ob die Mitarbeitenden im 

Folgenden selbst die Verantwortung für das Thema tragen oder ob eine Ansprechperson für das 

Gov-Lab bzw. ein Steuerungs- und Leitungsformat benötigt wird, birgt unterschiedliche Vorteile.  

Eine Prioritätensetzung auf Leitungsebene in Kombination mit der Allokation entsprechender 

Kapazitäten für die Mitwirkung ist in gleichem Maße notwendig, wie crosssektorale 

Kooperationskultur zu stärken und Anreize für die Mitwirkung an überfachlichen Themen zu 

schaffen.  

► Mandat: Innovationsarbeit in crossfunktionalen Gov-Labs braucht i. d. R. ein Mandat bzw. 

Rückendeckung, zumindest in der derzeitigen Ausgestaltung vieler Geschäftsordnungen. 

Damit Ideengeber*innen und Teilnehmende sich auf ein Gov-Lab ausreichend mit ihren 

Ressourcen einlassen können, wird die beschriebene Rückendeckung der Leitungsebenen 

für das Vorhaben zentral (siehe 6.2.2.1.7 Rückendeckung).  

► Beteiligte: Voraussetzung eines jeden Gov-Labs ist die Beteiligung relevanter Akteur*innen 

und Gremien. Im Verlauf des Gov-Labs wird laufend evaluiert und bedarfsorientiert 

entschieden, welche Akteur*innen beteiligt sein sollen und müssen. Grundsätzlich verfolgt 

das Gov-Lab den Ansatz einer möglichst breiten Beteiligung zu jedem Zeitpunkt.37  

► Verwertung: Der vierte und letzte Baustein beschreibt die Verwertung der Ergebnisse des 

Gov-Labs. Neben der methodischen Anwendung und der fachlichen Erkenntnisse soll ein 

Gov-Lab nachnutzbare Ergebnisse liefern. Anspruch des Gov-Labs ist es, eine Lösung zu 

entwickeln und diese Lösung unter Realbedingungen zu erproben und in die praktische 

Umsetzung zu überführen. 

 

37 Die Akteursanalyse des BVA ist an dieser Stelle ein geeignetes Hilfsmittel. 
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7 Institutionelles Lernen ermöglichen: Voraussetzungen für 
die experimentelle Umweltverwaltung schaffen 

In Kürze 

In diesem Kapitel wird die Bedeutung einer lernenden Organisation als Grundlage für eine 

experimentelle Verwaltung, die auf nicht lineare Antworten auf VUKA-Fragestellungen (Volatilität, 

Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität) angewiesen ist, behandelt. 

► Hierzu werden zunächst die Ergebnisse der Reflexionsphasen der Instrumente des 

Werkzeugkastens – Reifegradmodell für eine nachhaltige Digitalisierung und Gov-Lab für eine 

explorative Binnensicht – hinsichtlich der Dimensionen transformativer Organisationsstruktur 

und -kultur reflektiert. 

► Anschließend wird für das in Kapitel 3 vorgestellte Konzept der Ambidextrie und das Risiko von 

Innovations- und Transformationsmüdigkeit sensibilisiert. Zudem wird „Lernen“ im Sinne einer 

institutionellen sowie individuellen Erweiterung von Kompetenzen als ein Prozess beschrieben, 

der die Entwicklung organisationaler Ambidextrie zunächst mit den vorhandenen Führungs- 

und Leitungsselbstverständnissen verbindet. 

► Der Übergang zu einer Verwaltung, die sowohl lernfähig als auch ambidextriefähig ist, wird 

durch Aspekte einer integrierenden und differenzierenden Herangehensweise abschließend 

beschrieben. 

7.1 Lernende Organisation als Baustein der experimentellen Verwaltung 

Experimentelle Verwaltung und das Erfordernis nicht linearer Antworten auf VUKA-

Fragestellungen (siehe 2.1 Verwaltung in Zeiten der Polykrise) abseits sequenzieller 

Wasserfalllogik (Paulick-Thiel und Johar, 2023) nimmt lernende Entwicklung vorweg. Ohne die 

Öffnung gegenüber der Unbestimmtheit von Zukünften in hyperkomplexen planetaren, globalen, 

nationalen, föderalen, institutionellen und nicht zuletzt auch individuellen Kontexten ist keine 

Entwicklung zu transformativen Verwaltungen oder transformativen Demokratien (ebd.) 

denkbar.  

Transformation birgt zu jeder Zeit einen lernenden Impetus auf institutioneller und 

individueller Ebene. Dieser Impetus befähigt dazu, eine Kompetenzentwicklung zu eröffnen, zu 

der experimentelle Handlungspraxis zu zählen ist. Im Sinne des auf einen sozial-ökologischen 

Umbau ausgerichteten Wandels staatlicher Rollen und Aufgaben darf eine Verwaltung im 

Novozän38 (Lovelock und Appleyard, 2019) nicht mehr nur auf Beständigkeit und repetitive 

(effiziente) Ausführung von Verwaltungsakten orientiert sein: Vielmehr ist eine „adaptive 

Struktur von Regeln und politischen Systemen zu betrachten, die von den Menschen und der 

Natur ausgehen, von Technologien und Institutionen unterstützt werden und auf neuen Formen 

der Entscheidungsfindung und Regulierung basieren“ (Paulick-Thiel und Johar, 2023). 

Auch die Verwaltung ist eine Ermöglicherin eines gesellschaftlichen Wandels, der nachhaltige 

Lebensweisen befördern soll und dem auch die Neuausrichtung institutioneller 

Selbstverständnisse innewohnt. Diese Neuausrichtung basiert u. a. auf behördlichen 

 

38 Der britische Ingenieur und Atmosphärenchemiker Lovelock beschreibt mit dem Begriff des „Novozäns“ ein Ende des 
„Anthropozäns“. Er sieht damit nicht mehr den Menschen als wichtigsten Einflussfaktor einer geochronologischen Epoche, sondern 
beschreibt die kommende Epoche als „Zeitalter der Hyperintelligenz“. Lovelock wurde in den 1970er-Jahren als Begründer der Gaia-
Hypothese bekannt. 
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Olivan verdeutlicht exploitative und explorative Struktur- und Kompetenzbedarfe, welche auf 

Basis der bisherigen Erkenntnisse aus dem vorliegenden Forschungsvorhaben erweitert 

wurden39:  

Tabelle 5: Beispiele transformativer Dimensionen des Ambidextrie-Begriffs 

Transformative Dimension Exploitative Definition Explorative Definition 

Organisatorisches Lernen - Single-Loop-Learning 
(Anpassungslernen)* 

- Wissen durch Routinen* 
- Regelbasiertheit von Wissen 
- Kultur der Fehlervermeidung 

- Double-Loop-Learning 
(Veränderungslernen)* 

- Third-Loop-Learning 
(Prozesslernen) 

- Wissen durch Experimente* 
- Unbestimmtheit von Wissen 
- Crossfunktionale Kompetenz 
- Kultur des Scheiterns 

Organisationsanpassung/-
gestaltung 

- Evolutionärer Wandel 
- Angleichung (Alignment)* 
- Zusammenführung 

(Convergence)* 
- Mechanische Strukturen* 
- Hierarchiebasiert* 

- Revolutionärer Wandel* 
- Radikale Transformation* 
- Organische Strukturen* 
- Selbstorganisiert* 

Strategisches Management - Induzierter Strategieprozess 
(top-down)* 

- Aufbauen auf bestehenden 
Kompetenzen* 

- Mittel- bis langfristige Ziele 
- Key-Performance-Messung 

- Autonomer Strategieprozess 
(bottom-up)* 

- Aufbauen von neuen 
Kompetenzen* 

- Kurz- bis mittelfristige Ziele 
- Leitplanken durch Zielbilder 

Technologie- und 
Innovationsmanagement 

- Inkrementelle Innovation* 
 

- Architektuale und radikale 
Innovation* 

 

Quelle: eigene Zusammenfassung, Umweltbundesamt, nach Olivan (2019, S. 33) 

7.1.2 „Bewusstseinserweiterung“ von Führung im Sinne einer Ambidextrie-Kompetenz 

Fehlendes Bewusstsein für die richtige Wahl der Instrumente und Strukturen und fehlende 

Ambidextrie-Kompetenz in den jeweiligen Segmenten „Organisatorisches Lernen“; 

„Organisationsanpassung“, „Strategisches Management“, „Organisationsgestaltung“ birgt die 

Gefahr, dass sich ebenso widersprüchliche und dysfunktionale Systembedingungen etablieren 

(O’Reilly und Tushman, 2013). „Strategie-Depression“ ist daher eine Folge strategischer 

Vorausplanungslogik in eigentlich explorativen Kontexten. Diese Fehlkontextualisierung von 

exploitativen Logiken befördert eine silohafte „Lagertrennung“(Kleske, 2016), wo Kooperation 

und Interdisziplinarität gefordert sind, ebenso wie den Widerspruch zwischen Regelkonformität 

und dem „Kontrollierten Regelbruch“ (siehe 3.1 Vom Nutzen der Regelabweichung: 

Kontrollierter Regelbruch). Hier ist das Risiko für nicht operationalisierbare oder diffundierende 

Leitungsentscheidungen immanent. 

„Lernen“ im Sinne einer institutionellen wie auch individuellen Kompetenzerweiterung 

und Selbstpositionierung kann somit als Prozess verstanden werden, der die Ausprägung 

organisationaler Ambidextrie zunächst an die bestehenden Führungs- und 
 

39 Die von Olivan (2019, S. 33) erfassten Artefakte unterschiedlicher Forschungsströmungen bzw. Transformativen Dimensionen 
sind mit einem * kenntlich gemacht. Die weiteren Artefakte sind von den Autor*innen hinzugefügt. Die Originalabbildung ist dem 
Anhang in Abschnitt A.6.7 Überblick der Ambidextrie-Forschungsströmungen und deren Ausprägungen zu entnehmen.  
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8 Forschungsbedarf und Ausblick 

In Kürze 

In diesem letzten Kapitel wird als Fortsetzung der Betrachtung des institutionellen Lernens der 

Fokus auf die im Forschungsvorhaben „E-Government weiterdenken“ abgeleiteten 

Forschungsfragen gesetzt.  

► Die Forschungsfragen umfassen zentrale Themen, die den Wandel von traditionellen 

Funktionalorganisationen hin zu nachhaltigkeitsorientierten Verwaltungen beleuchten. 

Dabei wird die Ambidextrie als Mittel zur selbstwirksamen Gestaltung von Zukünften 

reflektiert. Weiterhin wird die öffentliche Verwaltung als Gegenstand offener Forschung in den 

Fokus gerückt. Zudem werden die Rolle von Geschäftsordnungen beim Balancieren zwischen 

Exploitation und Exploration sowie die Herausforderungen von Führungskräften identifiziert. 

► Abschließend wird das Forschungsvorhaben durch ein bildliches Motiv veranschaulicht, das die 

wesentlichen Elemente des im Forschungsvorhaben entwickelten Werkzeugkastens 

symbolisiert. Diese Versinnbildlichung soll dazu ermutigen, die entwickelten Ansätze in der 

eigenen Organisation auszuprobieren und weiterzuentwickeln. 

Während das vorherige Kapitel 7 (Institutionelles Lernen ermöglichen: Voraussetzungen für die 

experimentelle Umweltverwaltung schaffen) die internen Reflexionsprozesse einer lernenden 

Organisation im Zusammenspiel mit dem Konzept der Ambidextrie in den Mittelpunkt gerückt 

hat, wird im vorliegenden Kapitel ein Ausblick darauf gegeben, wie diese Erkenntnisse genutzt 

werden können, um weitere Forschungsimpulse für die zukünftige Gestaltung von 

Verwaltungsorganisation und -kultur zu setzen. Damit schließt dieses Kapitel den Bogen von der 

theoretischen Auseinandersetzung (Kapitel 3 Theoretische Verortung einer experimentellen 

Umweltverwaltung) über die praktische Erprobung (Kapitel 6 Ein Werkzeugkasten für die 

experimentelle Umweltverwaltung: Nachhaltige Transformation gestalten) hin zu offenen 

Forschungsfragen, die für ein „Weiterdenken“ einer transformativen und nachhaltigen 

Verwaltung adressiert werden können. Insbesondere werden dabei die Identifizierung von 

Transformationsarenen und die Entwicklung von Instrumenten im Sinne eines agilen und 

nachhaltigen Werkzeugkastens reflektiert, um insbesondere die Verwaltung selbst zu einem 

„Mehr an Wissenschaftlichkeit“ zu befähigen. 

8.1 Forschungsbedarf 

Im Fokus des Forschungsvorhabens „E-Government weiterdenken“ stand die Herausforderung, 

das Konzept der Ambidextrie im Sinne einer institutionellen sowie auch individuellen 

Kompetenzerweiterung in einer Umweltverwaltung strukturell zu verankern. Um den dualen 

Anforderungen zweier scheinbar widersprüchlicher Aufgaben, die der Ambidextrie innewohnen, 

gerecht zu werden, wurde ein Werkzeugkasten entwickelt, mit dessen Hilfe explorative Lern- 

und Entwicklungsräume erfahrbar wurden, um agil auf Herausforderungen einer VUKA-Welt zu 

reagieren. Diese Erkenntnisse und entwickelten Instrumente sind jedoch nicht ausschließlich 

auf die Umweltverwaltung begrenzt, sondern weisen ein breiteres Anwendungspotenzial in 

verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung auf. Die Prinzipien der Ambidextrie sowie 

die Notwendigkeit agiler Reaktionsfähigkeit in komplexen, volatilen Umfeldbedingungen sind 

von universeller Relevanz. Daher eröffnen sie vielversprechende Perspektiven und Potenziale 

für die Übertragung in diverse Verwaltungskontexte, die vor ähnlichen Herausforderungen 

stehen. 
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A Anhang 

A.1 Glossar 

Begriff Kurzbeschreibung 

Agilität Eine eindeutige Definition für Agilität existiert nicht. Als zentraler 
Referenzpunkt gilt das agile Manifest, das eine Gruppe von 
Softwareentwickler*innen in den 1990er-Jahren entwickelt und vereinbart 
hat. Hierin sind zwölf Prinzipien festgehalten, die den Fokus auf Prozesse der 
Zusammenarbeit und Kommunikation sowie auf Feedbackschleifen im 
Entwicklungsprozess legen (Beedle et al., 2001). Agilität setzt demnach eine 
Geisteshaltung voraus, die es ermöglicht, auf Veränderungen zu reagieren 
und die Kund*innen oder Nutzer*innen eines Produkts in dessen Entwicklung 
einzubeziehen (Bartonitz et al., 2018). 

Data-Driven Government Data-Driven Government (DDG) ist ein Konzept, in dem Verwaltungs- oder 
Regierungsentscheidungen auf Grundlage von Datenanalysen und 
Evidenzbasierung getroffen werden (Hornauer, 2022). 

Digitale Disruption Unter digitaler Disruption wird eine erhebliche Veränderung in Branchen, 
Geschäftsmodellen oder auch Lebensweisen und Gesellschaftsstrukturen 
verstanden, die durch neue digitale Technologien oder digitale 
Geschäftsmodelle ausgelöst werden. In der Regel werden sie durch ein 
auslösendes Unternehmen, das als Disruptor bezeichnet wird, in Markt und 
Gesellschaft gebracht. Digitale Disruptionen zwingen bestehende 
Unternehmen zu erheblichen Anpassungen oder begründen, sofern dies 
misslingt, deren Verlust von Marktmacht. Digitale Disruptionen verändern 
nicht nur Branchen und Marktsegmente, sondern können Verhalten und 
Sozialsysteme massiv beeinflussen. Bekannte Beispiele sind u. a. Uber, Airbnb 
und Netflix (Wirtz & Langer, 2021). 

Digitale Transformation Die digitale Transformation beschreibt nicht nur die Nutzung digitaler 
Technologien bzw. die Digitalisierung von bestehenden Prozessen und 
Services, sondern auch den Wandel von Strukturen, Prozessen, 
Geschäftsmodellen, Mentalitäten und Kulturen. Digitalisierung (engl. 
„Digitization“) beschreibt die Übersetzung von Analogem in Digitales; digitale 
Transformation beschreibt darüber hinausgehend einen tiefgreifenden 
Wandel, der durch die Etablierung und Nutzung digitaler Technologien in 
Gang gesetzt wird. Digitale Transformation als Ergebnis des 
Wandlungsprozesses basiert unter partizipativen Gesichtspunkten auf der 
Beteiligung von verschiedenen Nutzenden und Akteur*innen, welche in 
Aushandlung und Ko-Kreation die Gestaltung des Wandels und des 
Technologieeinsatz beeinflussen (Friesike & Sprondel, 2022). 

Digital Leadership Digital Leadership ist eine neue Art des Führungsstils, die sich mit der 
digitalen Transformation auseinandersetzt. Gesellschaftliche und technische 
Veränderungen beeinflussen Organisationen und stellen diese vor die 
Notwendigkeit, sich neu zu organisieren. Im Fokus von Digital Leadership 
stehen daher auch Fragen, wie Organisationen sich modernisieren und neue 
Führungsverständnisse etablieren (OMR Daily, o. J.). 
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A.3 Fragenkatalog für die Reflexion des Gov-Labs 

Die qualitativen semistrukturierten Interviews wurden auf Basis des folgenden Fragekatalogs 

geführt. 

Veränderungsbereitschaft 

► Inwieweit hat das Gov-Lab darin unterstützt, Veränderungen anzustoßen?  

Wie sahen diese konkret aus? 

► Welche Personengruppe(n) ist (sind) insbesondere Treiberin(nen) von veränderten 

Arbeitsweisen im UBA (Mitarbeitende; mittlere Führungsebene; höhere Führungsebene)? 

Woran machen Sie das fest? / Wie sieht das Engagement aus? 

In welchem Zusammenhang steht (stehen) diese Person(en) mit dem Gov-Lab? 

Kompetenzen und Fähigkeiten  

► Welche Kompetenzen haben sich während des Gov-Labs besonders weiterentwickelt / 

haben Sie sich angeeignet? 

► Welche Kompetenzen haben Ihnen gefehlt?  

Was hätten Sie gerne vor Beginn des Gov-Labs gekonnt oder gewusst? 

Einsatz neuer Methoden  

► Wie sinnvoll empfanden Sie die methodische Vorgehensweise anhand der drei Phasen 

(Problem-, Lösungs- und Experimentierraum) für das Gov-Lab?  

► Würden Sie vergleichbare Methoden bei einem nächsten Gov-Lab wieder einsetzen? Wenn 

ja, warum? Wenn nein, warum nicht?  

Möglichkeit zum Experimentieren 

► Inwieweit bietet das Gov-Lab die Möglichkeit zum Experimentieren?  

► Inwieweit haben Sie das Gov-Lab als einen geschützten Raum wahrgenommen?  

Was bräuchte es dafür? 

► Wie hoch schätzen Sie die Neuartigkeit eines Gov-Labs innerhalb des UBA ein?  

Welche Anknüpfungspunkte sehen Sie zu anderen Formaten im UBA?  

Selbstwirksamkeit  

► Würden Sie zukünftig selbst ein Gov-Lab initiieren (d. h. selbstständig eine Projektgruppe zu 

einem Thema zusammenbringen)? Wenn nein/vielleicht: Weshalb nicht/vielleicht?  

► Was bräuchten Sie, um ein Gov-Lab selbstständig zu initiieren? 

Ressourcen  

► Was können wir von dem Testdurchlauf lernen? 

Welche zusätzliche Unterstützung und Ressourcen wären für das Gov-Lab sinnvoll?  

► Wo sehen Sie Herausforderungen in der langfristigen Weiterführung des Formats Gov-Lab?  
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A.4 Reifegradmodell für eine nachhaltige Digitalisierung 

In der folgenden Tabelle sind zehn Gestaltungsdimensionen sowie 45 zugehörige Bewertungsstatements des Reifegradmodells für eine nachhaltige 

Digitalisierung aufgeschlüsselt. Mithilfe der folgenden Farblegende werden die unterschiedlichen Bezugspunkte definiert. 

► Blau: Dimension inklusive Kurzbeschreibung 

► Grün: Bewertungsstatements, die sich auf das ganze Umweltbundesamt beziehen 

► Violett: Bewertungsstatements, die sich auf Abteilungen innerhalb des Umweltbundesamts beziehen 

► Gelb: Bewertungsstatements, die sich auf Referate oder Fachgebieten innerhalb von Abteilungen beziehen 

Nr. Dimension Intro-Texte und Bewertungsstatements 

 Einleitungstext Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Bewertung der digitalen Reife des UBA! 
Das Reifegradmodell für eine nachhaltige Digitalisierung des UBA dient der Bewertung des Digitalisierungsstandes des UBA. Es 
hilft bei der Identifizierung und Priorisierung von Handlungsbedarfen, offenbart Unterschiede in der Einschätzung des 
Digitalisierungsstandes des UBA und unterstützt die Teilnehmenden dabei, ihr Verständnis von Digitalisierung zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln.  
Gemäß dem Leitbild des UBA „Für Mensch und Umwelt“ geht es bei der Digitalisierung des UBA nicht um Digitalisierung um 
jeden Preis, sondern darum, die Digitalisierung nachhaltig und menschzentriert zu gestalten und ihre Potenziale, wo sinnvoll, 
zielgerichtet für die Aufgabenerfüllung des UBA zu nutzen. Digitalisierung ist weiterhin kein rein technisches Vorhaben, sondern 
umfasst gleichermaßen organisatorische, kulturelle, personelle und technische Aspekte. Dementsprechend betrachtet das 
Reifegradmodell für eine nachhaltige Digitalisierung des UBA verschiedene Dimensionen:  

► Ob der Digitalisierung des UBA eine strategische Orientierung zugrunde liegt 

► Ob die Digitalisierung systematisch und partizipativ geplant und gesteuert wird 

► Ob bei der Digitalisierung des UBA Nachhaltigkeit eine zentrale Dimension darstellt 

► Ob die Digitalisierung des UBA als Führungsaufgabe begriffen wird 

► Ob eine offene Veränderungskultur im UBA die Digitalisierung fördert 
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A.6 Ergänzende Artefakte 

A.6.1 Visualisierung des Ökosystems der „wicked problems“ 

Abbildung 29: Ökosystem der „wicked problems“ 

 
Quelle: Sarkar und Kotler (2019)  
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A.6.2 Deutsche Übersetzung des CODES Action Plan 

Abbildung 30: Shifts und Prioritäten des CODES Action Plan 

 
Hervorgehoben sind die vier strategischen Prioritäten, die im Fokus des von der Initiative D21 (2023) veröffentlichten Denkimpulses standen.  

Quelle: Initiative D21 (2023)   

A.6.3 Beispiel Reifegradstufen im Kontext von E-Government 

Abbildung 31: Das Reifegradmodell von Layne und Lee (2001) 

 

Quelle: Layne und Lee (2001)  
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A.6.4 Faktoren des DiMiOS-Modells 

Abbildung 32: Faktoren des DiMiOS-Modells 

 

Quelle: Magnusson und Nilsson (2020)  

A.6.5 Dimensionen des DMM 

Abbildung 33: Die vier Dimensionen des DMM 

 

Quelle: Berghaus et al. (2016)  
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A.6.6 Vereinfachte Nachhaltigkeitsdimension 

Abbildung 34: Vereinfachte Nachhaltigkeitsdimension 

 

Quelle: Kupilas et al. (2022) 

A.6.7 Überblick der Ambidextrie-Forschungsströmungen und deren Ausprägungen 

Abbildung 35: Überblick der Ambidextrie-Forschungsströmungen 

 

Quelle: Olivan (2019, S. 33)  

 




